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Liebe Leserinnen und Leser,
was bewegt die Legal-Tech-Szene wirklich? Agentische KI? §43e BRAO? Jenseits der 
Schlagworte sind es die Menschen, die die digitale Transformation des Rechts gestalten. 
Patrick Prior hat für das aktuelle LTV-Schwerpunktthema „Legal Tech Köpfe“ die Haute-
Volée des deutschen Legal-Tech- und KI-Multiversums versammelt und gebeten über 
ihre aktuell wichtigsten Themen zu schreiben. Entstanden ist ein Kaleidoskop an 
Perspektiven, das die vielleicht entscheidenden, sicherlich die abseitigen, am besten 
auch die späterhin seltsam anmutenden Fragen an die Gegenwart der juristischen 
Digitalität stellt. 

Und damit leite ich über zu dem, was ich zurzeit in Sachen Jura und KI ausprobiere und 
womit ich Erfahrungen gesammelt habe und was sich mir für (dumme?) Fragen stellen:

Die sogenannte künstliche Intelligenz, die aktuell die juristische Arbeit verändert, also 
Chatbots als Schreib- und Analysewerkzeuge, basiert auf einer neuen Technologie, die es 
Maschinen erlaubt, Sprache, Kontexte und Dokumente so zu verarbeiten, dass es auf uns 
Menschen wirkt, als würden die KI-Plattformen uns verstehen. Diese Werkzeuge sind aber 
keine intelligenten Wesen, sondern nur hochentwickelte Wahrscheinlichkeitsmaschinen, 
die auf Basis von Mustern den wahrscheinlichsten nächsten Satz generieren. Oder doch 
mehr? Für uns Juristen sind sie jetzt schon manchmal mächtige Hilfsmittel, aber keine 
autonomen Akteure. Allerdings kennen wir alle auch Kollegen, die manchmal anmuten, 
als seien sie auch nur Wahrscheinlichkeitsmaschinen, die auf Basis von Mustern den 
wahrscheinlichsten nächsten Schriftsatz generieren - und dann auch noch damit 
gewinnen! Dank KI ist es heute leichter denn je, ein schlechter Anwalt zu sein.

Die größte Herausforderung im Umgang mit diesen Systemen ist ihre Neigung zu 
„Halluzinationen“ – dem Erfinden von Fakten und Quellen, die täuschend echt wirken. 
Das bedeutet: Die Notwendigkeit der sorgfältigen Quellenprüfung ist heute größer 
denn je. Blindes Vertrauen ist mindestens fahrlässig. Die KI nimmt uns die Denkarbeit 
nicht ab, sondern verlagert sie vom mitdenkenden Schreiben auf das mitdenkende 
Kuratieren von Texten (so klingt das etwas gruselig). Wir müssen lernen, die richtigen 
Fragen zu stellen und die Antworten kritisch zu validieren. Die Unterscheidung zwischen 
einer erlaubten Unterstützung durch KI und einem platten Täuschungsversuch, etwa an 
der Universität, wird zur Herausforderung.

In der Praxis eröffnen sich faszinierende Möglichkeiten: Statt mit Schlagworten können 
wir mit ganzen Dokumenten recherchieren (Deep Research). Wir können eigene Texte 
auf Verständlichkeit und Stil prüfen, lange Sätze in prägnante umwandeln lassen und 
Argumentationslücken aufspüren. Wir können unsere Entwürfe auf Übereinstimmung 
mit einer riesigen Aktenlage im Nu matchen. Die KI agiert wie ein Leser, der unsere 
unausgesprochenen Gedanken nicht kennt und uns dennoch recht überzeugend sagen 
kann, ob man unsere nackten Texte auch lesen kann, ohne unsere Gedanken zu kennen. 
Handschriftliche Notizen oder Archivmaterial lassen sich mühelos transkribieren, 
Präsentationen aus Aufsätzen generieren - das Büro stirbt nicht, es wird lebendig. 

Gleichzeitig stoßen wir an Grenzen. Die meisten populären KI-Systeme haben keinen 
direkten Zugriff (i) auf die relevanten juristischen Fachdatenbanken und (ii) auf die 
Lebenswirklichkeit, denn die gesamte Welt steht nicht in einer geschniegelten 
und gestriegelten Datenbank. Es wird immer noch Menschen überlassen sein, 
Sachverhaltsangaben auszuwählen („das Wichtige vom Unwichtigen trennen“), in die 
Maschinen einzugeben und dann ggf. die juristische Fragestellung kuratiert anzupassen 
(der juristische Pendelblick). Wer seine juristische Arbeit der Maschine dennoch komplett 
überlässt, der weiß: Am Ende haftet trotzdem der Mensch.

Ihr Tom Brägelmann
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Der Einschlag

Recht setzen, verwirklichen, erkämpfen, 
erhalten und weiterentwickeln war nie 
Mechanik. Es war schon immer organisch, 
lebendig, evolutionär. Als ich vor Jahren 
für meine Doktorarbeit „Die Szene wird 
zum Tribunal!“ (Eine Studie zu den Be-
ziehungen von Recht und Literatur am 
Beispiel des Schauspiels „Cyankali“ von 
Friedrich Wolf, Berlin 2007) in die Tiefen 
der Rechtsentstehung tauchte, wurde mir 
klar: Jedes Gesetz ist geronnenes Leben.

In seiner Urform war dieser Prozess noch 
wild und sichtbar – Stammesälteste, die 
am Feuer Recht sprachen. Dann began-
nen wir über Jahrtausende, diesen orga-
nischen Prozess zu bändigen, zu forma-
lisieren, zu objektivieren. Die Mächtigen 
wollten Kontrolle, die Rechtsunterwor-
fenen Berechenbarkeit. Beide bekamen: 
Paragrafen.

Jetzt ist etwas Gewaltiges eingeschla-
gen. Ein Asteroid namens KI wirbelt so 

viel Staub auf, dass die eitle Sonne unse-
res Rechtsmarkts zu verdunkeln beginnt. 
Und wie gute Reptilien verharren wir in 
Schockstarre.

Der Darwin-Award

Die Juristerei bewirbt sich gerade um den 
Darwin-Award – jene zweifelhafte Aus-
zeichnung für spektakuläre Selbstheraus-
nahme aus der Evolution durch Fehlein-
schätzung. Die Ironie ist atemberaubend: 
Eine Branche, die seit Jahrtausenden 
davon lebt, Veränderungen zu dokumen-
tieren, zu interpretieren und zu begleiten, 
verweigert die eigene Evolution, weil sie 
sich schon für ziemlich perfekt hält.

Wie Dinosaurier, die sicher überzeugt wa-
ren: Wir sind zu groß zum Aussterben. Too 
big to fail – haben die Banken 2008 auch 
gedacht.

Die Säugetiere sind längst da

Während wir noch debattieren, ob 

ChatGPT die Verschwiegenheitspflicht er-
füllt, trainieren findige Legal-Tech-Start-
ups bereits ihre eigenen Sprachmodelle 
mit riesigen Datensätzen. Das sind die 
flinken Säugetiere, die zwischen unseren 
schwerfälligen Beinen herumwuseln.

Klar, wir Großechsen hatten gute Gründe 
für unsere Größe. Wir beherrschten unse-
re Umwelt perfekt, geschützt durch das 
atmosphärische Artenschutzgesetz na-
mens Rechtsdienstleistungsgesetz. Was 
konnte uns schon passieren?

Aber Größe wird zum Verhängnis, wenn 
sich die Umwelt schneller wandelt als die 
eigene Anpassungsfähigkeit. Der Rechts-
markt erlebt seine Kreidezeit – ironischer-
weise folgt diese erdgeschichtlich auf das 
Jura.

Der Kollaps der Nahrungskette

Das Aussterben kommt schleichend. Erst 
verschwinden die Mandate für Standard-
verträge – kann die KI. Dann die einfache 

Sein oder Dinosaurier sein
© ChatGPT
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Rechtsberatung – macht das System. 
Schließlich merken die Mandanten: Wa-
rum 300 Euro pro Stunde zahlen, wenn 
der Algorithmus in drei Minuten liefert, 
wofür ich früher drei Stunden gebraucht 
habe?

Als Richter habe ich erlebt, wie Routine 
das Herzstück der Rechtsprechung ist. Als 
Unternehmensjurist sah ich, dass bis zu 
70% aller Rechtsarbeit Mustern folgt. Ge-
nau diese 70% frisst uns die KI weg. Von 
unten nach oben bricht dann die Nah-
rungskette zusammen.

Die menschliche Nische

Aber – und hier wird‘s interessant – wir 
sind ja gar keine echten Dinosaurier. Wir 
sind eigentlich Säugetiere mit einem 
großen Gehirn, das antizipieren kann. 
Wir können uns entscheiden: Wollen wir 
als beeindruckende Fossilien enden oder 
überleben?

Die Säugetiere haben nicht überlebt, weil 
sie stärker waren. Sie hatten etwas, was 
den Echsen fehlte: Wärme. Nicht nur kör-
perliche, sondern soziale Wärme – Em-
pathie, Beweglichkeit, die Fähigkeit zur 
Brutpflege.

Während KI das Recht in technischer Per-
fektion beherrschen wird, bleibt eine Lü-
cke: das genuin Menschliche. Algorithmen 
können Sachverhalte analysieren, aber 
nicht den Schmerz des Mandanten ver-
stehen. Sie optimieren Verträge, aber er-
spüren nicht, wann ein Kompromiss mehr 
wert ist als ein juristischer Sieg. Sie wen-
den Recht an, aber haben kein Gerechtig-
keitsgefühl.

Die evolutionäre Nische

Als Richter war ich Übersetzer zwischen 
den kalten Buchstaben der Gesetze und 
der warmen Gerechtigkeit. Als Unter-
nehmensjurist Vermittler zwischen ju-
ristischer Exzellenz und geschäftlicher 
Realität. Diese Übersetzungsleistung ist 
unsere evolutionäre Nische.

In seinen Kindertagen drohte das Recht 
in Konturlosigkeit zu verschwimmen. Mit 
KI droht es, in vollendeter Perfektion zu 
erstarren. Wir Legal Professionals sind 
die geborenen Mittler zwischen der kalten 
Logik der Algorithmen und der anderen 
Logik menschlicher Bedürfnisse.

Wir können und sollten die Zwischen-
räume besetzen: zwischen Paragraf und 
Person, zwischen Präzedenz und Präsenz, 
zwischen digitaler Effizienz und ganz ana-
loger Empathie. Manchmal ist die formal-
juristisch zweitbeste Lösung menschlich 
gesehen die beste.

Die Uhr tickt

Der Asteroid ist bereits eingeschlagen. 
Die Evolution wartet nicht. Die Uhr tickt 
jetzt in Millisekunden – der Zeiteinheit der 
Algorithmen, nicht die der anwaltlichen 
Stundensätze.

Sein oder Dinosaurier sein, das ist hier 
die Frage. Wollen wir die letzten unserer 
Art werden, die man in Museen bestaunt 
– „Hier der Homo Juridicus, ausgestorben 
circa 2030, erkennbar an der Vorliebe für 
Papierakten und einem Ego, das ihn zu 
schwer zum Fliegen machte“?

Oder werden wir die ersten einer neuen 
Spezies, die das Beste aus beiden Wel-
ten vereint? (Anmerkung: Wie diese in 
Zukunft aussehen kann, haben Dr. Alex-
ander Steinbrecher und ich versucht mit 
Expertinnen und Experten der juristischen 
Disziplinen in unserem Buch  „Daniel Halft 
/ Alexander Steinbrecher, Die Zukunft der 
Rechtsberatung - Wie Innovation, Digita-
lisierung und künstliche Intelligenz den 
Rechtsmarkt revolutionieren“ (Verlag C.H. 
Beck, München 2025) zu skizzieren.

Dann müssen wir als Berufsstand nicht 
nur die technischen Grundlagen von KI 
lernen, sondern an unserer menschlichen 
Wärme arbeiten. Erst dann unterscheiden 
wir uns für die Rechtsuchenden deutlich 
genug von einem Subsumtionsautoma-
ten.

Die Entscheidung liegt bei uns. Anders als 
die Dinosaurier können wir unser Schick-
sal wählen. Die Frage ist nur: Wählen wir 
rechtzeitig?

Über den Autor:
Dr. Daniel Halft ist Rechtsanwalt, Redner, 
Berater und Gründer von AnwaltsCampus. 
Er forscht und lehrt an der Schnittstelle 
von Recht und Künstlicher Intelligenz. Mit 
Leidenschaft begleitet er Jurist:innen in 
die digitale Zukunft – in der Hoffnung, dass 
ihre Klugheit und Menschlichkeit die Erde 
noch lange bereichern.
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Verändert KI die Aufgaben von Junior As-
sociates?

Die Juristerei ist Sprach- und Struktur-
arbeit. Klassische Aufgaben von Junior 
Associates sind das Lesen, Verstehen und 
Verdichten von Sprache. Genau in dieser 
Textarbeit ist die heutige generative KI 
stark. Sprachmodelle (sogenannte Large 
Language Models) berechnen auf Basis 
des bisherigen Kontexts das nächstplau-
sible Token. Aus „Bitte senden Sie mir 
bis morgen …“ wird mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit „den Bericht“. Dieses 
Grundverständnis und seine Grenzen, 
wie Halluzinationen oder Kontext- und 
Quellenabhängigkeit, werden künftig zur 
Eintrittsvoraussetzung für den Berufsein-
stieg. 

KI verändert vor allem die juristische 
Fleißarbeit. Eine intelligente Suche, Work-

flow-Plattformen, die Texte, Tabellen oder 
Präsentationen generieren, oder KI-ge-
stützte Recherchedienste können heute 
in wenigen Minuten die ersten Antworten 
liefern. KI steigert nicht nur die Effizienz, 
sondern auch die Qualität: Ein Memoran-
dum wird automatisch auf Sprache, Kon-
sistenz und Zitation geprüft, ein Vertrag 
an Kanzleivorlagen angepasst.

Wenn KI irrt – wo der neue Junior rele-
vant wird

Erst beim zweiten Hinsehen werden die 
blinden Flecken von KI sichtbar. Treffer-
listen enthalten Falsch-Positive, Tools 
unterscheiden bisweilen nicht sauber zwi-
schen Kläger- und Beklagtenvortrag, ver-
lieren in langen Kontexten den Faden und 
schwächeln darin, die Relevanz einzelner 
Argumente zu gewichten. Dazu kommen 
systemische Risiken wie Halluzinationen, 

Verzerrungen in den Daten (Bias), anbie-
derndes „Sycophancy“ – also zustimmen-
des Nachplappern sowie der Energiever-
brauch.

Hier beginnt die neue Juniorrolle. Qualität 
entsteht am Anfang: im Prompt. Je klarer 
Ziel, Kontext, Quellenanforderungen und 
Ausschlusskriterien definiert sind, desto 
robuster und weniger fehleranfällig ist 
das Ergebnis. Danach folgt die Supervi-
sion: Der Output der Tools muss mit Pri-
märquellen abgeglichen, in den konkreten 
Streit- oder Dealkontext eingeordnet, mit 
Belegen gestützt, Unsicherheit markiert 
und auf Widersprüche zu anderen Argu-
menten überprüft werden. Was gleich 
bleibt, ist das Erfordernis kritischen Den-
kens, ethische Urteilsbildung, Verständnis 
von Macht- und Entscheidungsstrukturen 
– neu ist, dass wir sie gegenüber KI ein-
setzen müssen. Menschliche Einsicht und 

Überspringen Junior Associates mit KI 
eine Stufe? – Wie die neue Technologie 
die Rolle juristischer Berufseinsteiger:in-
nen verändert
Was passiert, wenn KI die Basisarbeit übernimmt? Dann rückt der Junior Associate dorthin, 
wo es wesentlich ist: prüfen, beurteilen und Verantwortung tragen. Dieser Beitrag hinterfragt, 
ob die Pyramide flacher wird und erörtert, wie Juniors und Kanzleien darauf reagieren können.

© Adobe Firefly
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maschineller Output arbeiten Hand in 
Hand – die Maschine strukturiert vor, der 
Mensch prüft, gewichtet, begründet und 
erklärt. 

Weniger Routine schafft Raum für Man-
datsnähe. Wo KI die Basisarbeit abnimmt, 
wächst der Beurteilungsspielraum: Soft 
Skills werden relevanter. Juniors über-
setzen Ergebnisse in Handlungsempfeh-
lungen und können Strategien mitentwi-
ckeln. Die offene Frage bleibt jedoch: Wie 
erwerben Juniors das Urteilsvermögen 
für KI-Outputs, das sonst nur Erfahrung 
lehrt?

Anzahl an Juniors im Wandel – Kopfzahl 
runter, Verantwortung rauf?

Wer mit KI arbeitet, merkt: Für manches 
beauftragt man heute nicht mehr den Ju-
nior, sondern KI. Wie stark das die Zahl 
der Juniorstellen beeinflusst, hängt vom 
Geschäftsmodell, der KI-Reife und der 
Risikokultur ab. In Pauschal- oder Hybrid-
preisen zählen Durchlaufzeit und Ersttref-
ferqualität – KI reduziert hier klassische 
Fleißarbeit. In Stundenhonoraren bleibt 
der Bedarf stabiler, doch der Druck steigt, 
Zeit sinnvoll abzurechnen. In KI-reifen 
Umgebungen sind Teams geschult und 
greifen auf Vorlagen, Prompts und Pow-
er-User zurück; die Tools liefern dann eher 
belastbare Baselines. Vorsichtige Kanz-
leien halten Routinen hingegen länger 
manuell.

In KI-reifen Kanzleien flacht die Leverage-
Pyramide voraussichtlich leicht ab: Pro 
Umsatz braucht es weniger Juniors, wenn 
Basisfleißaufgaben durch Tools über-
nommen werden. Gleichzeitig eröffnen 
sich für business-affine Kanzleien neue 
Leistungsfelder – etwa Predictive Analy-
tics, Musteranalysen in Entscheidungen 
oder die KI-gestützte Weiterentwicklung 
von bestehenden Vertragswerken. Das 
schafft neue produktartige Angebote – 
und damit zusätzliche Umsatzquellen jen-
seits klassischer Stundenhonorare.

Wie sich Juniors zukunftsfähig machen 

KI-Kompetenz wird bei Einstellungen 
weiter an Bedeutung gewinnen. Wer ein-
steigt, sollte sich die neuen Technologien 
und ihre Funktionsweise eigeninitiativ 
aneignen; viele Hochschulen bieten inzwi-
schen KI-Kolloquien an. Übung macht den 
Unterschied: Einen Aufsatz mit KI recher-
chieren und verfassen, das Modell kon-

sequent nach Quellen fragen und diesen 
nachgehen. So zeigt sich, wo Halluzina-
tionen und Bias auftreten, wo Schwächen 
liegen (Bewertung, Strategie, Relevanz) 
und wo Stärken (Schlüsse aus gegebe-
nem Kontext). Wer diese hybride Identi-
tät entwickelt, macht sich zukunftsfähig: 
Grundverständnis großer Sprachmodelle, 
sauberes Prompting und die Fähigkeit, KI 
zu supervisieren. Die wertvollste Fähig-
keit ist nicht, jedes neue Tool zu kennen, 
sondern ein intellektuelles Prüfgerüst zu 
nutzen, das neue Technologien durch be-
währte rechtliche und ethische Linsen be-
urteilt – halb Jurist:in, halb Technolog:in.

Entscheidungsträger:innen in Kanzleien 
sollten den Einsatz in sicheren Umgebun-
gen ermöglichen und Anreize zur Nutzung 
setzen. Schulungen sind unerlässlich – 
von den Grundlagen (wie große Sprach-
modelle funktionieren, ihre Grenzen, die 
Primärquellenpflicht, die Gegenposition 
und Prompts gegen Sycophancy) bis hin 
zu fortgeschrittenen Inhalten (Austausch 
von Best-Use-Cases, Aufbau von Work-
flows, Pflege einer Prompt-Library, Prä-
sentationen vor Mandant:innen). So wird 
der Einsatz von KI verantwortbar, wieder-
holbar und wertschöpfend.

Fazit

Kurz gesagt überspringen Juniors fak-
tisch eine Stufe: Statt Fleissarbeit steht 
Beurteilung im Zentrum. Sie setzen Ziele 
und Kontext, prüfen Quellen, benennen 
Unsicherheiten und verdichten das Ergeb-
nis zu einer verständlichen Empfehlung. 
Für Kanzleien ist das auch ein Zwang zum 
Vorteil. Denn Mandant:innen erwarten 
mehr Tempo und Klarheit. Wer KI effizient 
einbindet, kann früher und substanzieller 
liefern. Ineffiziente Prozesse könnten die 
Marge oder gar das Mandat kosten. In der 
Talentlogik gilt zudem: Sinnvolle Arbeit 
bindet, und Juniors erwarten den Einsatz 
von KI. Die Zukunft gehört somit Juniors, 
die eine hybride Identität entwickeln – ju-
ristisch sicher und technologisch mündig. 
KI darf nicht blind imitiert, sondern muss 
souverän supervisiert werden. 

Über die Autorin:
Roxana Sharifi ist Rechtsanwältin und 
Lead Innovation & Legal Tech bei CMS Zü-
rich. Neben ihrer anwaltlichen Praxis wirkt 
sie an der Implementierung und KI-Stra-
tegie der Kanzlei mit: Sie evaluiert Tools, 
begleitet deren Einführung, wirkt als Bin-
deglied zwischen Anbieter:innen und Ent-
scheidungsträger:innen und führt interne 
wie externe KI-Schulungen durch.

09



10

Es bietet sich an, den Status quo zu-
nächst zu beschreiben (hierzu unter I.), 
um anschließend Maßnahmen zur Ver-
besserung zu evaluieren (hierzu unter II.).
	
I. Status quo der Regulierung und Umset-
zung in der Praxis

Der Gesetzgeber hat mit dem „Gesetz zur 
Förderung des Einsatzes von Videokon-
ferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit 
und den Fachgerichtsbarkeiten“ zum 19. 
Juli 2024 die rechtlichen Weichen spürbar 
zugunsten digitaler Formate gestellt und 
§ 128a ZPO sowie – für die Arbeitsge-
richtsbarkeit – § 50a ArbGG neu gefasst. 

Es wurde jedoch darauf verzichtet, den 
Gerichten verbindliche Vorgaben zu ma-
chen, unter welchen Bedingungen eine 
Video-Verhandlung zuzulassen ist:

„Die mündliche Verhandlung kann in ge-
eigneten Fällen und soweit ausreichende 
Kapazitäten zur Verfügung stehen als Vi-
deoverhandlung stattfinden.“

Für die anwaltliche Vertretung ist Vorher-
sehbarkeit kein Luxus, sondern Grundlage 
ökonomischer Ausrichtung. Ob eine Kanz-
lei einen Verfahrenskomplex ressourcen-
schonend „aus der Distanz“ bewältigen 
kann, hängt zu häufig von heterogenen 
Handhabungen ab: Manche Spruchkörper 
ordnen Video-Verhandlungen proaktiv an, 
andere lehnen trotz identischer Fallkons-
tellation ab; mitunter entscheidet – über-
spitzt gesagt – die Laune der Richterin-
nen und Richter, deren Technik-Affinität 
oder sogar – z.B. am Amtsgericht Mün-
chen – die Gegenseite. 

Das Ergebnis: Reisekosten, Abwesen-
heitszeiten und Umweltbelastung.

Schon ab 2020 haben Berufsverbände 
und Praxisbeiträge diese Uneinheitlich-
keit problematisiert und einheitliche 
Standards eingefordert (vgl. Windau, An-
waltsblatt-Online, 17.09.2020; Borowski/
Werner, Anwaltsblatt-Online, 25.01.2023).

Es bleibt jedoch bei einer – menschlich er-

klärlichen – Zurückhaltung mancher Rich-
terinnen und Richter. Wer sich mit der 
Technik nicht wohlfühlt, vermeidet sie. Die 
Folge sind ablehnende Verfügungen, die 
nicht selten weniger materiell-prozessua-
le Gründe als vielmehr fehlende Routine 
oder Ausstattung reflektieren. Das ist nur 
bedingt ein Vorwurf an die Personen, son-
dern Ausdruck eines Ausstattungs- und 
Schulungsdefizits, das seit Jahren adres-
siert wird: Beiträge aus Anwaltschaft und 
Kammern betonen, dass Verfügbarkeit, 
einfache Bedienbarkeit und Schulungen 
Voraussetzungen dafür sind, dass Video-
formate selbstverständlich werden.

Besonders plastisch zeigt sich die Schief-
lage dort, wo die technischen Rahmenbe-
dingungen hybride Verhandlungen nicht 
möglich machen. Etwa aus dem Amtsge-
richt München wird regelmäßig mitgeteilt, 
dass in einzelnen Häusern mangels hyb-
rider Saaltechnik nur „alle präsent“ oder 
„alle online“ verhandeln können – was de 
facto die Zustimmung der Gegenseite zur 
Videoteilnahme erzwingt. Die Gegensei-

§ 128a ZPO: Nur wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg. Zeit für verbindliche Standards
Mit der Video-Verhandlung steht der Anwaltschaft ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung, 
effizienter und ökologischer zu arbeiten. Doch die Praxis bleibt fragmentiert. Ohne verbindliche, 
bundesweit einheitliche Regeln bleibt die Teilnahme per Video eine Frage des Zufalls – mit 
erheblichen Konsequenzen für Planbarkeit, Kostenkalkulation und Verfahrenseffizienz.
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te darf entsprechend nach ihrem Gusto 
die Prozessvertreter auf eine lange Rei-
se schicken bzw. die Beauftragung eines 
Terminsvertreters erzwingen, der regel-
mäßig nicht so gut mit dem Prozessstoff 
vertraut ist, wie die Hauptbevollmächtig-
ten.

Dass dies auch im Sinne der Waffen-
gleichheit völlig inakzeptabel ist, dürfte 
klar sein. Es ist auch vollständig unver-
ständlich, dass nunmehr über 5 Jahre 
nach „Corona“ – spätestens da wurde die 
Notwendigkeit klar und die Praxistaug-
lichkeit belegt – die Ausstattung einiger 
Gerichte solche Verfügungen erzwingt. 

II. Die Schlüssel zur Verbesserung: Ver-
einheitlichung und „Soll-Vorschriften“

Verbesserungen müssen an zwei Punkten 
ansetzen: Technik und Mensch.

Der Gesetzgeber hat bereits Ansatzpunk-
te geschaffen. Das 2024er Gesetz enthält 
u. a. Ermächtigungen, technische, orga-
nisatorische und datenschutzrechtliche 
Rahmenbedingungen per Rechtsverord-
nung zu konkretisieren. Damit liegt eine 
Hebelwirkung vor, die – richtig genutzt – 
die bestehende Zersplitterung in eine ein-
heitliche Verwaltungspraxis überführen 
kann. Die Länder haben im Bundesrats-
verfahren genau diese Standardsetzung 
adressiert; der Vermittlungsausschuss 
hat die Linie bestätigt. Der Deutsche An-
waltverein hat wiederholt für klare, flä-
chendeckende Standards plädiert (u. a. 
einheitliche, niedrigschwellige Videoplatt-
formen, Einladungslinks in der Ladung, 
einfache Saal-Hardware). Die BRAK und 
der Deutsche Richterbund waren bisher 
allerdings noch kritisch gegenüber „Soll-
Vorschriften“.

Ökonomisch ist die Lage eindeutig. Wo 
Gerichte Video-Verhandlungen zuverläs-
sig zulassen, sinken Transaktionskosten: 
weniger Reisezeit, bessere Terminsdich-
te, reduzierte Risiken einer Säumnis. In 
einer Vielzahl von Verfahrenstypen, gera-
de da wo eine Zeugenvernehmung nicht 
notwendig wird und üblicherweise keine 
Privatpersonen vor Ort sind, lässt sich so 
die prozessuale Abwicklung glätten. Um-
gekehrt führt ein wechselhafter Umgang 
mit § 128a ZPO zu risikobehafteter Res-
sourcenplanung und damit zu höheren 
Kostenangeboten gegenüber Mandanten 
– schlicht weil Puffer für Präsenztermine 
vorzuhalten sind. 

Ohne konsistente Praxisstandards wird 
die Video-Verhandlung ihr Effizienzpoten-
tial nicht voll entfalten. Was ist also zu 
tun?

1. Eine (bundes-)einheitliche Videoplatt-
form, standardisierte Einladungs- und 
Einwahlprozesse (Link in der Ladung), 
Mindestanforderungen an Saal-Hardware 
sowie Fallback-Prozeduren bei Störungen 
festzulegen. Die Entwürfe und Drucksa-
chen sehen diese Ermächtigungen be-
reits vor.

2. Jeder Sitzungssaal muss hybridfä-
hig sein. Das verhindert die „Alles-oder-
Nichts“-Zwangslage und ermöglicht, dass 
einzelne Beteiligte – auch kurzfristig – per 
Video teilnehmen können, ohne den Rest 
in die Ferne zu zwingen.

3. Liegt kein gewichtiger Grund gegen 
eine Videoverhandlung vor, ist diese zuzu-
lassen. Ablehnungen von Videoanträgen 
sollten – über die gesetzlichen Vorgaben 
hinaus – anhand eines bundeseinheitli-
chen Kriterienkatalogs begründet werden 
(Eignung des Streitgegenstands, Termin-
sphase, Belastungssituation des Gerichts, 
technische Verfügbarkeit). Das senkt Vari-
anz zwischen Spruchkörpern und erleich-
tert Rechtsmittelführung, wo vorgesehen.

Fazit

Das Recht ist inzwischen moderner als 
seine Umsetzung. Was fehlt, ist die kon-
sequente Vereinheitlichung der Praxis. 
Solange Gerichte – teils sogar einzelne 
Kammern desselben Gerichts – Videoan-
träge unterschiedlich behandeln, bleiben 
Verfahren unnötig teuer, langsam und 
schwer planbar. Eine klar geregelte, hybri-
de Standardinfrastruktur, ein bundesein-
heitlicher Ablehnungskatalog und belast-
bare Technik-Standards würden binnen 
kurzer Zeit mehr bewirken als jede weite-
re Gesetzesnovelle. Die Videoverhandlung 
darf kein Gnadenakt sein, sondern ein 
vorhersehbares, verlässliches Instrument 
einer effizienten, bürgernahen Justiz.

Über den Autor:
Dr. Oliver Islam ist Partner der Kanzlei 
Frontwing Litigation aus Hamburg und 
auf Zivilprozesse spezialisiert. Er ist zudem 
Vorstandsmitglied des Deutscher Anwalt-
verein e.V., Abgeordneter der Satzungsver-
sammlung und Dozent.
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Digitalisierung als Grundlage

Voraussetzung für den Einsatz von KI ist 
ein durchgängig digitales Dokumenten-
management, da KI nur digitale Daten 
verarbeiten kann. Auch wenn der Anteil 
maschinenlesbarer Post zunimmt, geht 
im Kanzleialltag weiterhin viel Kom-
munikation in Papierform oder als nich 
durchsuchbare PDFs ein. Zur technischen 
Grundausstattung gehören daher ein 
leistungsfähiger Scanner und ein PDF-
Editor. Wichtig ist, dass beide über eine 
gute Texterkennungsfunktion (OCR) ver-
fügen, um die Dokumente optimal für die 
KI-Analyse aufzubereiten.

Anwendungsfälle, Verschwiegenheits-
pflicht und Datenschutz 

Trotz weiterhin verbreiteter Vorbehalte 
hat sich die Nutzung von Cloud-Lösungen 
in der anwaltlichen Praxis durchgesetzt. 
Inzwischen bestätigen auch BRAK und 
DAV, dass professionelle Cloud-Angebote 
die Anforderungen erfüllen, die sich aus 
der Verschwiegenheitspflicht und dem 
Datenschutz ergeben – meistens sogar 
besser als die eigene Kanzleiinfrastruktur. 

Doch was heißt das für den Einsatz von 
allgemeinen Sprachmodellen? 

Wichtig ist es, keine personenbezoge-
nen Daten in die Chats einzugeben, da 
sie nicht unter die Privilegierung des 
§43e BRAO fallen. Viele Anwendungsfälle 
kommen jedoch ohne personenbezogene 
Daten aus oder enthalten nur solche, die 
sich leicht entfernen lassen. Hier einige 
Beispiele:

Juristische Anwendungsfälle ohne perso-
nenbezogene Daten

• Prüfung von abstrahierten Rechtsfragen 
und Sachverhalten 
• Erstellung von Vertragsentwürfen (ohne 
Parteiendaten) 
• Entwurf von Vertragsklauseln, Baustei-
nen und Checklisten
• Formulierung von abstrakten rechtlichen 
Erläuterungen für Mandanten
• Zusammenfassung von Gerichtsent-
scheidungen 
• Entwicklung von Entscheidungsbäumen 
für Falllösungen
• Darstellungen zu speziellen Rechtsthe-
men.

Administrative Anwendungsfälle ohne 
personenbezogene Daten

• Entwürfe von Webseiten- und Social-
Media-Texten 
• Erstellung interner Richtlinien und An-

leitungen
• Vorlagen für Mandats- und Honorarver-
einbarungen 
• Textbausteine für die Standardkommu-
nikation (z.B. Terminbestätigungen, Ant-
worten auf Erstkontakte, Abwesenheits-
notizen)
• Formulierungen für Rechnungen und 
Mahnungen.

Der sichere Umgang mit mandatsbezo-
genen Daten

Andere Kerntätigkeiten des Einzelan-
walts – etwa die Erstellung vollständiger 
Schriftsätze und Verträge, die Prüfung von 
Akten, die Auswertung der Mandanten-
kommunikation, die Erstellung von Fall-
chronologien und die schnelle Sichtung 
und Auswertung gegnerischer Unterlagen 
– erfordern die Eingabe von personenbe-
zogenen Daten. Auch für diese Aufgaben 
leisten allgemeine Sprachmodelle bereits 
gute Dienste. Es gibt technische und or-
ganisatorische Wege, sie auch in diesen 
sensiblen Bereichen sicher zu nutzen. 

1. Manuelle Anonymisierung: 
Mit einem modernen PDF-Editor lassen 
sich personenbezogene Daten wie Na-
men, Adressen und Aktenzeichen direkt 
im Dokument technisch entfernen. Wich-
tig ist dabei, die Daten nicht nur optisch 

KI für Einzelanwälte: 
Ein Praxisleitfaden für ChatGPT & Co.
Spezifische KI-Anwendungen für Anwaltskanzleien sind zwar auf juristische Anwendungsfälle 
zugeschnitten, für den Einzelanwalt aber oft zu teuer. Allgemeine Sprachmodelle wie ChatGPT, 
Gemini und Mistral bieten eine lohnende Alternative. Der Beitrag zeigt, wie Einzelanwälte diese 
Werkzeuge richtig nutzen.
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– etwa mit einem schwarzen Balken – zu 
überdecken, sondern eine „Schwärzen“-
Funktion zu nutzen, die den Text an der 
Stelle unwiderruflich löscht. Auch indirek-
te Personenbezüge, die Rückschlüsse auf 
eine Person zulassen, müssen bedacht 
und entfernt werden.

2. Automatisierte Anonymisierung: 
Für eine regelmäßige Anonymisierung 
eignen sich KI-gestützte PII-Erkennungs-
tools (Personally Identifiable Informati-
on). Diese Programme durchsuchen Texte 
automatisch nach personenbezogenen 
Daten und entfernen diese. Wichtig bei 
der Auswahl ist eine zuverlässige Unter-
stützung der deutschen Sprache, damit 
das Tool juristische Fachbegriffe von 
Personendaten unterscheiden und spezi-
fische deutsche Formate erkennen kann.

3. Spezialisierte Zugangs-Anbieter: 
Es gibt SaaS-Plattformen (Software as a 
Service), die gesicherte Zugänge zu den 
allgemeinen Sprachmodellen anbieten. 
Ob sie die Voraussetzungen des §43e 
BRAO erfüllen, muss im Einzelfall geprüft 
werden.

Zu beachten ist auch §43e Abs. 5 BRAO, 
wonach eine ausdrückliche Einwilligung 
des Mandanten für die Eingabe von ver-
traulichen Mandanteninformationen not-
wendig ist, wenn der KI-Dienst unmittel-
bar einem einzelnen Mandat dient.

Die rechtliche Recherche 

Viele halten Sprachmodelle für die juristi-
sche Recherche für noch ungeeignet, weil 
sie bekanntermaßen zu Falschaussagen, 
sogenannten Halluzinationen, neigen. Die 
juristische Expertise des Anwenders wirkt 
hier jedoch als entscheidender Qualitäts-
filter: Der Rechtsanwalt kann die Ergeb-
nisse kritisch prüfen, Falsches verwerfen 
und die brauchbaren Ansätze weiterver-
folgen. Gerade bei Rechtsfragen außer-
halb der täglichen Routine liefern die all-
gemeinen LLM-Chatbots auf diese Weise 
in kürzester Zeit sehr wertvolle Ansätze 
– und sparen viel Zeit. 

Dabei ist es wichtig, zwei grundlegende 
Funktionen kennenzulernen: 

1. Reasoning (logisches Schlussfolgern):  
Diese Funktion verbessert die Fähigkeit 
des Modells, aus dem Sachverhalt und 
den Rechtsnormen logische Schlussfol-
gerungen zu ziehen. Sie ist damit das 

Werkzeug für die klassische juristische 
Methodik bei der Rechtsanwendung samt 
Subsumtion und Auslegung. 

2. Deep Research (vertiefte Recherche): 
Diese Funktion ermöglicht eine tieferge-
hende Recherche in externen Quellen. Das 
Modell durchsucht dabei Datenbanken – 
etwa für Urteile oder Gesetze – um rele-
vante Informationen zu extrahieren. Sie 
eignet sich gut, um aktuelle Rechtspre-
chung, Gesetzesänderungen und andere 
Rechtsquellen zu finden. 

Das Reasoning erlaubt also die Anwen-
dung des Rechts auf einen konkreten 
Fall, während Deep Research die dafür 
notwendigen aktuellen Rechtsinforma-
tionen beschafft. Es empfiehlt sich, beide 
Funktionen zu kombinieren – zum Beispiel 
zuerst mit Deep Research aktuelle Urtei-
le und Quellen zu einem Thema zu finden 
und anschließend mit Reasoning zu ana-
lysieren, wie diese auf den konkreten Fall 
anzuwenden sind.

Spezialisierte Chatbots

Das volle Potenzial der allgemeinen 
Sprachmodelle zeigt sich bei der Erstel-
lung eigener Chatbots. ChatGPT, Gemini 
& Co. ermöglichen es, ihre Modelle für 
eine bestimmte Aufgabe zu konfigurieren 
und mit eigenem Kanzleiwissen anzurei-
chern – bei ChatGPT heißen diese spezia-
lisierten Chatbots „GPTs“ und bei Gemini 
„Gems“.  Ein Rechtsanwalt kann beispiels-
weise einen Chatbot erstellen, der auf die 
Prüfung von AGB trainiert ist und dabei 
auf interne Vorlagen zugreift. 

Diese spezialisierten Chatbots werden 
oft als „Agenten“ bezeichnet, was jedoch 
missverständlich ist. Sie müssen von der 
„agentischen KI“ unterschieden werden, 
die deutlich autonomer handelt und meh-
rere Arbeitsschritte selbstständig aus-
führt.

Fazit

Allgemeine Sprachmodelle sind für Einzel-
anwälte eine leistungsstarke und kosten-
günstige Alternative zu teuren Spezial-
anwendungen. Der erfolgreiche Einsatz 
erfordert keine tiefen IT-Kenntnisse. Wer 
die verschiedenen Funktionen wie Deep 
Research und Reasoning einsetzt und 
eigene, spezialisierte Chatbots erstellt, 
steigert die Geschwindigkeit und Qualität 
seiner Arbeit erheblich.

Über den Autor:
Dr. Jochen Brandhoff begleitet Unter-
nehmer durch kritische Situationen wie 
großvolumige Auseinandersetzungen und 
komplexe Nachfolgeregelungen, deren 
Lösung ein Zusammenspiel aus unterneh-
merischer, rechtlicher und menschlicher 
Kompetenz erfordert. Er hat u.a. Jus2click, 
eines der ersten deutschen Legal-Tech-Un-
ternehmen, die Wirtschaftskanzlei Brand-
hoff Obermüller Partner und die Kongress-
messe Legal Revolution aufgebaut und 
veräußert. Er ist auch als Schiedsrichter 
in wirtschaftsrechtlichen Schiedsverfahren 
tätig und engagiert sich für den German 
Legal Tech Summit 2025.
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Return on KI-Investitionen

KI-Recherche, automatisierte Vertrags-
analyse, KI-Assistenten versprechen Lö-
sungen nicht nur im Arbeitsablauf, son-
dern auch in der kernjuristischen Arbeit. 
Gemessen an der Vielzahl der Tools 
könnten Rechtsanwält:innen gefühlt un-
limitiert Zeit und Geld investieren. Einfach 
das „new shiny thing“ so kaufen (bzw.  
abonnieren) bedeutet aber nicht, dass 
es kommerziell die richtige Entscheidung 
ist. Fragen wie: Was wird es mich kosten, 
meine Mitarbeiter:innen einzuschulen? 
Welche Einsparungen habe ich dadurch? 
Was bedeutet das Tool für mein Busi-
ness?

Die Rechnung

Solche Rechnungen bekommen Rechts-
anwält:innen immer wieder von Anbie-
tern vorgeführt: Das Tool kostet 500 EUR. 
Wenn man für die Aufgabe, die 3 Stun-
den benötigt hat, jetzt nur mehr eine hal-
be Stunde benötigt, sind das bei einem 

Stundensatz von 300 EUR nur mehr 150 
EUR statt 900 EUR. Man würde also bei 
Kosten von EUR 500 bereits beim ersten 
Vertrag EUR 250 sparen. Was? Wie?

Wie die Rechnung aussieht: 
• Einnahmen       EUR 150 (minus EUR 750)
• Kosten	                                     EUR 500
• Verlust im Vergleich zu vor-KI:   EUR 1.250

Gleichzeitig erwarten Mandant:innen nach 
einer JUVE-Umfrage auch, dass Kanzleien 
KI verwenden, und sich dies preissenkend 
auswirkt. So landen Rechtsanwält:innen 
schnell in der Falle, wenn durch mehr Effi-
zienz die Umsätze sinken.

Because you are worth it

Spätestens an dem Punkt, an dem die 
kernjuristische verrechenbare Arbeit 
durch KI ersetzt oder verkürzt wird, muss 
der Stundensatz hinterfragt werden. Der 
erste Schritt ist hin zum Pauschalhonorar 
und Value-Based Pricing. In beiden Fällen 
ist die Frage, wie lange etwas dauert, ir-

relevant. Es geht um den Wert, der für 
Mandant:innen kreiert wird – unabhängig 
davon, ob KI-unterstützt oder handge-
schrieben. 

Das Honorar orientiert sich dann nicht 
mehr an der aufgewendeten Zeit, son-
dern an dem, was es Mandant:innen 
wert ist, und gleichzeitig ein fairer Preis. 
Die Herausforderung, die natürlich damit 
einhergeht ist, dass man den eigenen 
(Mehr-)Wert als Rechtsanwält:in kommu-
nizieren kann. 

Qualitätsstandards

Hat man Pauschalen gefunden, können 
leichter die kommerziellen Aspekte und 
auch die Qualität verbessert werden. 
Standardisierung und KI helfen nicht nur 
dabei, den Profit zu optimieren und/oder 
kompetitivere Preise anzubieten, insbe-
sondere Pauschalen ermöglichen es, die 
(vermeintlichen) Risiken zu minimieren 
und die Preise zu kalkulieren. 

Neue Geschäftsmodelle im Lichte 
der Digitalisierung
Im Run um das beste, schnellste und effizienteste KI Tool in der Kanzlei, sehen sich 
Rechtsanwält:innen bald einer Frage gegenüber: Geht die Rechnung auf?
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Man denke an ein einfaches Beispiel: 
Ein Vertrag der vom ersten zum letzten 
Buchstaben per Hand geschrieben wird, 
ist nicht nur ineffizient, es kann auch pas-
sieren, dass Tippfehler hineinschlüpfen, 
oder man vielleicht die ein oder andere 
Klausel vergisst. Noch schlimmer ist es, 
wenn man unter Zeitdruck steht. Entwi-
ckelt man nun aber ein Muster, anonymi-
siert den Vertrag, den man geschrieben 
hat, werden diese Fehler minimiert bis 
hin zu ganz ausgeschaltet. Man kann die 
Zeit, die man mit Neuschreiben verbrin-
gen würde, mit Optimierungen verbrin-
gen. Das Muster zu aktualisieren benötigt 
auch Zeit. Jetzt gehen wir einen Schritt 
weiter. Mit Automatisierung und KI kann 
das eigene Muster in vielen Varianten ge-
neriert werden (du/Die, singular/plural, 
uvm.). Von diesem Punkt an steigen die 
Effizienzen für Rechtsanwält:innen und 
Mandant:innen. 

Attorney-as-a-Service

Einen Schritt weiter kann man gehen, 
wenn man Technologie als Teil des an-
waltlichen Services sieht. Der Wunsch 
um Preissicherheit geht bei vielen Man-
dant:innen über Pauschalen hinaus – in 
einer Welt, in denen Subscriptions an der 
Tagesordnung stehen, ist es nicht ver-
wunderlich, wenn dieser Wunsch auch an 
Rechtsanwält:innen herangetragen wird. 
Insbesondere Unternehmen, die (noch) 
keine eigene Rechtsabteilung haben, oder 
solche, die Bedarf an Spezialist:innen für 
ein konkretes Rechtsgebiet haben, enga-
gieren immer wieder Kanzleien auf Basis 
einer monatlichen flat-fee. 

Kombiniert man nun die Effizienz, Tech-
nologie und finanzielle Sicherheit, kann 
dies Teil eines umfänglichen Angebots für 
Mandant:innen sein. Aktuelle Informatio-
nen, Dokumente, die juristisch am aktu-
ellen Stand sind, Plattformen und vieles 
mehr eröffnen neue Möglichkeiten, die 
anwaltliche Leistung anzubieten und mit 
Mandant:innen zusammenzuarbeiten.

Alle an Bord!

Die ersten Statistiken zeigen, dass KI 
Einstiegsjobs ersetzen wird, bzw. zum 
Teil auch schon hat. Die Angst macht die 
Einführung von diesen Tools natürlich 
schwerer. Ein wichtiger Punkt, der beach-
tet werden muss, ist mit Quick Wins zu 
beginnen. Kleine Dinge zu automatisie-
ren, mühsame Tasks zu eliminieren. Was 

das Beispiel mit dem Vertrag auch zeigen 
soll, ist, wie wichtig Datenqualität ist. 
Ganz nach dem Motto „shit in – shit out“ 
sollte beachtet werden, dass die Arbeit, 
die richtigen Daten, Muster, usw. auszu-
wählen, extrem wichtig ist, und noch von 
Menschen ausgeführt wird. 

Evolution statt Revolution

Wenn man über die Digitalisierungsinitia-
tiven und Legal Tech im letzten Jahrzehnt 
nachdenkt, stellt sich manchmal die Fra-
ge, warum Geschäftsmodelle nicht schon 
länger hinterfragt wurden. Auch ein gutes 
Wissensmanagement, Muster und gute 
Prozesse können dazu führen, dass bei 
einer Stundensatzabrechnung die Um-
sätze zurückgehen.

Die Digitalisierung erfordert nicht das so-
fortige komplette Umkrempeln etablierter 
Kanzleistrukturen (auf Dauer wahrschein-
lich schon ;)), sondern eine durchdachte 
Evolution der Geschäftsmodelle. Erfolg-
reich werden die Kanzleien sein, die Tech-
nologie gezielt und strategisch einsetzen, 
um Mehrwert für ihre Mandant:innen und 
sich selbst zu generieren, bessere Ergeb-
nisse zu liefern – und diese Mehrwerte 
auch entsprechend honorieren lassen.

Die Frage ist also nicht, ob die KI-Rech-
nung aufgeht, sondern wie Kanzleien ihre 
Geschäftsmodelle an das digitale Zeit-
alter anpassen.

Über die Autorin:
Mag. Katharina Bisset, MSc ist Rechtsan-
wältin, Co-Founder von Nerds of Law und 
NetzBeweis, Mitglied des Disziplinarrats 
der RAKNÖ, sowie Autorin und Heraus-
geberin von „Kanzlei Start-Up“ und bald 
„Kanzlei Next-Level“, welches im Linde Ver-
lag erscheint.
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Die Wertschöpfung wird neu verteilt: 
Daten schlagen Wissen

Die größte Umwälzung findet im Kern 
der Wertschöpfung statt. Jahrzehntelang 
war juristisches Wissen der entschei-
dende Werttreiber einer Kanzlei. Das ist 
vorbei. KI macht reines Rechtswissen zur 
Commodity – jederzeit und fast kostenlos 
abrufbar. Im Verbraucherrecht, wo es oft 
um standardisierbare Probleme geht, ist 
dieser Effekt besonders brutal.

Der Wert hat sich radikal verlagert. Er 
liegt heute in:

• Marke & Marketing: Wer hat den direk-
ten, vertrauensvollen Zugang zum Ver-
braucher?

• Technologie & Vertrieb: Wer kann ein 
Rechtsproblem am schnellsten und ein-

fachsten aufnehmen und eine Lösung 
anbieten?

• Daten & KI: Wer hat den größten und 
besten Datenschatz, um seine KI-Model-
le zu trainieren und die präzisesten Ent-
scheidungen zu treffen?

Wer die Daten kontrolliert, kontrolliert 
den Markt und schöpft den größten Teil 
des Werts ab. Die klassische Anwalts-
kanzlei, deren einziges Asset das Wissen 
ihrer Jurist:innen ist, wird zu einem rei-
nen, austauschbaren Erfüllungsgehilfen 
in der neuen, von technologiegetriebe-
nen, Wertschöpfungskette. Übrig blei-
ben einige wenige Gewinner: die Legal 
Tech-Kanzleien. Darunter verstehe ich 
keine traditionellen Wirtschaftskanzleien, 
sondern die neuen Großkanzleien für Ver-
braucher:innen – technologiegetriebene, 
skalierte Unternehmen, die den Markt do-

minieren werden.

Die Revolution der Geschäftsmodelle: 
Das Ende des Kostenrisikos für Verbrau-
cher

KI senkt die Kosten für die Erbringung 
einer Rechtsdienstleistung im Verbrau-
chersegment dramatisch. Zwar waren 
Stundensätze hier nie das dominierende 
Modell, aber die Angst vor unkalkulierba-
ren Kosten war immer die größte Hürde 
für den Rechtsuchenden. Genau diese 
Hürde reißt die KI nun ein.

Durch KI wird die Analyse eines Falles und 
die Abschätzung der Erfolgsaussichten 
extrem günstig und präzise. Die Kosten 
der Fallbearbeitung werden kalkulierbar. 
Diese neue Berechenbarkeit ermöglicht 
es Rechtsdienstleistern und Finanzie-
rern, Risiken zu übernehmen, die vorher 

KI als Sargnagel: 
Das unausweichliche Ende der alten 
Rechtswelt im Verbrauchermarkt
Wenn ein KI-Startup für Juristen wie Harvey mit 5 Milliarden Dollar bewertet wird, ist das 
kein Hype. Es ist der Todesstoß für ein System, das sich zu lange für unersetzbar hielt. Wir 
erleben gerade in Echtzeit, wie künstliche Intelligenz zum Sargnagel für die traditionelle 
Kanzlei- und Rechtsschutzwelt wird, insbesondere im riesigen, aber lange vernachlässigten 
Verbraucherrechtsmarkt. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie schnell die alten Strukturen 
kollabieren, die den Zugang zum Recht für Millionen von Menschen erschwert haben.
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undenkbar waren. Das Ergebnis ist eine 
explosionsartige Verbreitung alternativer 
Geschäftsmodelle:

• Prozesskostenfinanzierung wird zum 
Massenprodukt: Weil das Risiko eines Fal-
les präzise bewertet werden kann, wird 
es für Finanzierer attraktiv, auch kleinere 
Ansprüche im Verbraucherrecht zu finan-
zieren.

• Der Anspruchskauf boomt: Legal Tech-
Unternehmen können Verbraucher:innen 
ihre Rechtsansprüche direkt abkaufen 
und auf eigenes Risiko durchsetzen. Der 
Verbraucher erhält sofort Geld und ist je-
des Risiko los.

• Pauschalpreise und Abonnements wer-
den zur Norm: Statt vager Kostenschät-
zungen können Legal Tech-Kanzleien 
klare Pauschalpreise für ganze Verfahren 
anbieten oder sogar Abo-Modelle für eine 
Rundum-Absicherung im Alltag – eine Art 
„Netflix für Recht“.

Diese Entwicklung bedeutet das Ende 
des Kostenrisikos für den Verbraucher 
und schafft einen echten, barrierefreien 
Zugang zum Recht, wo er bisher unmög-
lich war.

Konsolidierung durch Code: Wie Regulie-
rung und Kapital den Wandel beschleu-
nigen

Paradoxerweise wird die strenge Regu-
lierung, die oft als Innovationsbremse 
gilt, die Konsolidierung des Marktes be-
schleunigen. Nur große, kapitalkräftige 
Player können die hohen Anforderungen 
an Datenschutz und den technologischen 
Einsatz von KI erfüllen. Die Regulierung 
wird so zu einem Schutzwall für die etab-
lierten Tech-Player und einer unüberwind-
baren Hürde für Nachzügler.

Gleichzeitig werden die Margen der gro-
ßen, effizienten Anbieter durch den KI-
Einsatz explodieren. Das macht die neuen 
Legal Tech-Kanzleien für Verbraucher:in-
nen extrem attraktiv für Private-Equity-
Investoren und strategische Käufer. Diese 
sind von den planbaren, skalierbaren und 
tech-getriebenen Umsätzen begeistert, 
die eher einem SaaS-Unternehmen als 
einer klassischen Kanzlei ähneln. Dieses 
neue Kapital wird den Verdrängungswett-
bewerb weiter anheizen, bis nur noch we-
nige hochprofitable Legal Tech-Kanzleien 
übrig sind.

Das Dilemma des Rechtsschutzes und die 
Geburt eines neuen Modells

Aus dieser schwierigen Lage ergibt sich 
jedoch eine neue Chance für den Rechts-
schutz: Durch die Zusammenarbeit mit 
den richtigen Kanzleien auf Produktseite 
kann ein innovatives Modell entstehen. 
Legal Tech-Kanzleien, die direkten Kun-
denzugang, eine etablierte Marke und 
die volle Kontrolle über die Kosten der 
Rechtsverfolgung besitzen, können sich 
als Anbieter von Rechtsschutzproduk-
ten positionieren. Sie sind in der Lage, 
integrierte, flexible und kostengünstige 
Schutz-Abonnements anzubieten, die 
perfekt auf die Bedürfnisse ihrer Kund-
schaft zugeschnitten sind. 

Diese neue Form des Rechtsschutzes 
entsteht nicht alleine aus der klassischen 
Versicherungsbranche, sondern in Koope-
ration mit einem Rechtsdienstleister, dem 
der Kunde bereits vertraut – ein Weg, der 
das Dilemma lösen und eine zukunftsfä-
hige Lösung bieten kann.

Fazit: Die Zukunft wird programmiert, 
nicht verwaltet

KI zeigt schonungslos auf, wie langsam 
und realitätsfern die Regulierung oft 
agiert. Während wir über die Formulie-
rung von Paragrafen diskutieren, schafft 
die Technologie bereits Fakten im Markt.

Für die alte Welt aus klassischen Kanzlei-
en und trägen Rechtsschutz-Modellen im 
Verbraucherrecht ist es zu spät. Der Wan-
del ist keine ferne Vision mehr, er ist eine 
unaufhaltsame Welle, die das Fundament 
wegspült. Die Zukunft gehört nicht denen, 
die das Recht verwalten, sondern denen, 
die es neu programmieren.

Über den Autor:
Marco Klock ist Gründer und CEO der right-
mart Group, die in den vergangenen zehn 
Jahren mit Partnerkanzleien zu einer der 
führenden Legal Tech-Kanzleien im deut-
schen Verbraucherrechtsmarkt heran-
gewachsen ist. Rightmart gilt heute als 
größte Kanzlei im Verbraucherrecht und 
zählt zu den Top 50 aller Kanzleien in 
Deutschland. Unter seiner Führung liegt 
der Fokus auf der Nutzung von Technolo-
gie und künstlicher Intelligenz, um jährlich 
mehr als eine Million Verbraucher:innen zu 
erreichen und ihnen Zugang zum Recht zu 
verschaffen. Klock, der früher professionel-
ler Pokerspieler war, wendet sein Gespür 
für Risiko nun im Unternehmertum an und 
sieht seine Kanzlei als Gegengewicht zu 
mächtigen Gegnern.
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How it started: Justizgewährleistung und 
rechtsstaatliche Selbstermächtigung. 

Die ZPO soll Bürgerinnen und Bürgern 
einen einfachen und günstigen Zugang 
zum Recht sichern – unabhängig vom Ein-
kommen. Aus diesem Grund sollen Klagen 
vor dem Amtsgericht auch ohne Anwalt 
möglich sein (§ 79 Abs. 1 ZPO). Naturalpar-
teien – so die Idee – werden bei der sach-
gerechten Prozessführung in eigener Sa-
che durch die Fürsorgepflicht der Gerichte 
und die Rechtsantragstellen (§ 129a ZPO) 
mit ihrer Beratungsfunktion unterstützt. 

…How it’s going: Fehlende Teilhabe an 
den Versprechen der materiellen Rechts-
ordnung.

Von dem beschriebenen Ideal ist Deutsch-
land weit entfernt. Weder die Verfahrens-
ordnungen noch das materielle Recht 
sind so gestaltet, dass eine Selbstvertre-
tung mit tragbarem Risiko möglich ist. So 
überrascht es nicht, dass 88 Prozent der 
Klagen vor den Amtsgerichten mit Unter-
stützung von Anwälten geführt werden. 

Wer sich keine Anwältin oder keinen An-
walt leisten kann, hat das Nachsehen. 
Studien zeigen, dass auch das Instrument 
der Prozesskostenhilfe als Werkzeug ver-
sagt. So landet nur ein Bruchteil der Aus-
einandersetzungen tatsächlich vor den 
Gerichten. Echte Teilhabe an dem, was 
die materielle Rechtsordnung an Schutz-
mechanismen, Interessenausgleich und 
Ansprüchen für den Einzelnen bereit hält, 
sieht anders aus. Was ist ein Recht wert, 
das nur auf dem Papier eingeräumt wird? 
Die Geltungsordnung des materiellen 
Rechts erodiert, wenn bspw. Unterneh-
men davon profitieren, sich nicht rechts-
treu zu verhalten, weil es sich für ihre 
Anspruchsgegner in den meisten Fällen 
schlicht nicht lohnt, sie mit (berechtigten) 
Forderungen in Anspruch zu nehmen. So 
geht Vertrauen in rechtsstaatliche Demo-
kratie verloren. Oder anders gefragt: 

Wie kann ein Rechtsstaat für sich wer-
ben, wenn niemand mitbekommt, wie 
gut er ist? 

Es skaliert – digitale Informationsverar-

beitung revolutioniert  den Rechtsmarkt. 
Auch die Justiz? 

Neue Kommunikationswege, Interakti-
ons(platt)formen und digitale Datenverar-
beitung ermöglichen die Vervielfältigung 
von Beratungsleistungen in der Rechts-
anwendung. Zahlreiche Onlinedienste 
machen es vor: Rechtsdienstleistungen 
können heute kostengünstiger zugäng-
lich gemacht werden als je zuvor. Und die 
Bürger nutzen sie. Wie groß der Bedarf 
ist, zeigt sich u.a. bei der Inanspruchnah-
me privater Konfliktlösungstools bspw. 
bei PayPal und Amazon und bei Massen-
klageverfahren vor Gericht. 

Trotz der vorhandenen digitalen Möglich-
keiten nimmt die Überlastung der Jus-
tiz weiter zu. Zwar sinken die absoluten 
Eingangszahlen in der Zivilgerichtsbar-
keit, allerdings werden die eingehenden 
Verfahren (auch aufgrund der digitalen 
und automatisierten Arbeitsweise des 
Rechtsmarkts) nachweislich dateninten-
siver, umfangreicher und in der Sache an-
spruchsvoller. 

Das rechtsstaatliche Versprechen – 
Legal Tech als Hebel für Demokratie?
Die digitale Transformation von Rechtsdienstleistungen und der Justiz birgt das Potenzial, den 
Zugang zum Recht zu demokratisieren. Wer die Justizdigitalisierung steuert und kontrolliert, 
kann maßgeblichen Einfluss auf die Effizienz der dritten Gewalt nehmen.
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Chronischer Personalmangel und ver-
altete Arbeitsstrukturen treffen auf stei-
gende Datenmengen und Komplexität. 

Die vorhandene IT-Infrastruktur und Soft-
wareausstattung der Justizarbeitsplät-
ze sind dem nicht gewachsen. Wertvolle 
Ressourcen werden außerdem durch 
veraltete Arbeitsabläufe in Anspruch ge-
nommen. Wo der Abgleich von Terminen 
zum Teil noch durch das Nebeneinander-
legen von Papierkalendern erfolgt und 
weder intelligente Suchfunktionen noch 
modernes Wissensmanagement für das 
Bearbeiten 1000-seitiger PDF-Akten be-
reit gestellt werden, darf man sich nicht 
wundern, wenn es länger dauert. Das 
gilt auch für das Prozessdesign des Zi-
vilverfahrens, das aus dem Zeitalter der 
industriellen Revolution stammt und sich 
insgesamt an Kommunikationsmodellen 
einer analogen Welt orientiert.

Wann wird das Untermaßverbot verfas-
sungsgemäßer Justizgewährleistung ver-
letzt?

Es ist kein Naturgesetz, dass die Justiz 
hinterherhinkt – auch sie kann (und muss) 
über den Einsatz digitaler Kommunikation 
Bürgerinnen bei ihrer Navigation durchs 
Recht unterstützen und ihre Fürsorge- 
und Beratungsfunktion im Verfahren mit 
digitalen Assistenzfunktionen vervielfälti-
gen (oder überhaupt erstmals umfassend 
wahrnehmen). Diese Botschaft ist bei vie-
len Akteuren angekommen:

Die Vision: EDV und KI – Justizportal, di-
gitale Rechtsantragstelle und Onlinever-
fahren

Die bundesweiten Projekte zur Justiz-
cloud, der „Digitalen Rechtsantragstelle“  
und dem „Zivilgerichtlichen Onlinever-
fahren“ zeigen, dass Justizservices für 
Bürgerinnen nicht nur nutzerzentriert, 
sondern auch qualitativ  evidenzbasiert 
entwickelt werden können.  Mit Kenn-
zahlen zu messen, ob ein Onlineangebot 
oder ein digitales Werkzeug auch wirklich 
etwas taugt – das ist in der Justiz ziem-
lich neu. 

Weitere Justizprojekte der Länder ad-
ressieren den Handlungsbedarf bei der 
Bereitstellung moderner Technologie für 
Gerichte. Es geht um automatisierte Da-
tenübernahme, intelligente Aktenanalyse 
und die Einbindung großer Sprachmodel-
le. Daneben haben die Präsidentinnen 

und Präsidenten oberster Gerichte, eine 
Expertenkommission des BMJV und auch 
zivilgesellschaftliche Akteure, wie die Ber-
liner Gruppe, wichtige Arbeitspapiere mit 
Vorschlägen für eine Reform des Zivilpro-
zesses vorgelegt. Die jüngst veröffent-
lichten Digital- und KI-Strategiepapiere 
des eJustice-Rats skizzieren außerdem 
Arbeitsschritte, mithilfe derer die techno-
logische Infrastruktur der Justiz auf einen 
zeitgemäßen (und zukunftsgerichteten) 
Standard gebracht werden soll. So weit, 
so notwendig. 

Die Gretchenfrage: „Gewaltenteilung, ick 
hör dir trapsen“

Wenn die Auswahl und Bereitstellung 
moderner Technologie darüber entschei-
den, ob und wie gut Gerichte weiterhin 
funktionieren, und wenn die Qualität 
der Arbeit von Richterinnen und Richtern 
maßgeblich (auch) davon abhängt, dass 
technisches Equipment verfügbar ist: Wer 
darf über die Ausstattung mit Software-
tools dann bestimmen? 

Aus der richterlichen Unabhängigkeit 
folgt ein Anspruch auf state-of-the-Art 
Tech-Ausstattung. 

Dieser Standard sollte durch objektive 
Kriterien messbar gemacht werden, die 
von einer unabhängigen Stelle außerhalb 
der Justizverwaltung dynamisch festge-
legt werden. Dadurch kann der Gefahr 
des Untermaßverbots entgegengewirkt 
werden. Gleichzeitig unterstützen solche 
Kriterien die Validierung der Mittelanfor-
derungen sowohl innerhalb der Justizver-
waltung als auch gegenüber der Finanz-
verwaltung.

Über die Autorin:
Sina Dörr ist Richterin am Oberlandesge-
richt und Publizistin. Sie ist  spezialisiert 
auf Digitalisierung im Kontext mit Justiz 
und Legal Tech, hat IT-Projekte auf Lan-
des- und Bundesebene begleitet, berät 
verschiedene Gremien und ist u.a. als 
Sachverständige für den Deutschen Bun-
destag tätig.
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Drei Jahre nach dem KI-Hype: Vom Expe-
riment zur Alltagspraxis 

Als ChatGPT im November 2022 veröffent-
licht wurde, war die Skepsis in der Anwalt-
schaft zunächst groß, da erste Tests in 
der Rechtsbranche häufig ernüchternde 
Ergebnisse lieferten.  Trotzdem hat sich 
die Nutzung von KI-Legal-Tools mittler-
weile vielerorts etabliert. Auch wenn KI-
Antworten immer noch anfällig für Fehler 
sind, haben sich Anwendungsbereiche 
herauskristallisiert, in denen die Nutzung 
von KI zeitsparend ist oder zumindest 
eine angenehmere Art zu arbeiten dar-
stellt. Kommentare wie der Grüneberg 
sind mittlerweile mit KI-Add-ons ausge-
stattet und in vielen Kanzleien gehören 
große Sprachmodelle - in der einen oder 
anderen Ausprägung - zur juristischen 

Tool-Box. In der anwaltlichen Praxis ist es 
keine Seltenheit mehr, dass ein Mandant 
die Nutzung von KI erwartet oder sogar 
die Erstellung eines juristischen Prompts 
das Beratungsmandat darstellt. Diese 
Entwicklungen bedeuten nicht nur Verän-
derungen für die Anwaltschaft, sie lösen 
auch eine grundlegende Identitätsfrage 
aus: Wer sind wir als Anwälte mit KI? 

Kanzleien zwischen Rechtsberatung und 
Technologieanbieter 

In der juristischen Beratung gibt es durch 
die sich ändernden Mandantenanforde-
rungen einen Shift: Anwälte stehen nun 
häufiger vor der Aufgabe integrierte Lö-
sungen zu entwickeln, die juristisches 
Wissen mit einem technologischen Um-
setzungskonzept verbinden. Damit ver-

schwimmen die Grenzen: Wo endet die 
klassische Rechtsberatung und wo be-
ginnt die Tätigkeit als Technologieanbie-
ter? Bei welchen Aspekten dieser Arbeit 
handelt es sich um Rechtsberatung, für 
die die anwaltliche Haftung gilt? Diese 
Fragen sind heute noch nicht umfas-
send geklärt. Dadurch, dass generische 
LLMs sehr klare Anweisungen brauchen, 
um einen möglichst großen Mehrwert zu 
schaffen öffnet sich hier für Anwälte ein 
interessanter Tätigkeitsbereich. Für die-
sen Bereich sind Kenntnisse im Bereich 
des Legal Context Engineering essenziell 
und werden zu einem Teil dessen, was 
Kanzleien künftig als juristische Wert-
schöpfung anbieten können. 

Legal Context Engineering als neue Kern-
kompetenz von Anwälten 

Legal Context Engineering: 
Brauchen Kanzleien die DNA von Legal 
Tech Unternehmen?
Bei der KI-gestützten juristischen Arbeit verlagern sich die Kompetenzen von Anwälten: Statt 
einzelne Prompts zu formulieren, rückt das Legal Context Engineering in den Vordergrund - also 
die systematische Bereitstellung eines relevanten Rechtskontextes für bessere Ergebnisse. 
Kanzleien werden damit zunehmend zu Architekten digitaler Systeme. Mit welchen Folgen?
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Während zu Beginn der KI-Debatte das 
Legal Prompt Engineering im Mittelpunkt 
stand, können wir mittlerweile einen 
Trend zu einem noch darüber hinausge-
henden Ansatz im Rechtsmarkt sehen: 
Legal Context Engineering. Vereinfacht 
gesagt, entscheidet dabei nicht die ein-
malige Eingabe („Prüfe diesen Vertrag“), 
sondern die systematische Schaffung 
eines Datenumfelds über die Qualität der 
Prüfungsergebnisse. Durch Legal Context 
Engineering kann die juristische Genauig-
keit des Outputs von KI verbessert wer-
den - der Vollständigkeit halber sei darauf 
hingewiesen, dass auch hierdurch Hallu-
zinationen nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden können. Für Kanzleien heißt 
das: Sie müssen Kontexte kuratieren be-
stehend aus relevanten Normen, höchst-
richterlicher Rechtsprechung etwa von 
BGH, BAG oder EuGH, Erfahrungswissen, 
einschlägiger Kommentarliteratur sowie 
den spezifischen Mandatsunterlagen. 
Ferner können folgende Aspekte beim Le-
gal Context Engineering Relevanz haben: 

Rollenzuweisung und Auftragsklärung: 
Die KI wird in eine konkrete Fachrolle ver-
setzt, etwa „Deutscher Fachanwalt für 
IT-Recht mit Spezialisierung auf SaaS-
Verträge“ um die fachliche Präzision der 
Antworten zu steigern. Der rechtliche 
Prüfungsauftrag ist so präzise und voll-
ständig wie möglich zu beschreiben. Dies 
umfasst insbesondere die klare Definition 
des zu untersuchenden Sachverhalts, die 
Bestimmung der maßgeblichen Rechts-
fragen sowie die Eingrenzung des Prü-
fungsumfangs. 

Primärquellenorientierung: Aussagen der 
KI sollten sich auf überprüfbare Quellen 
stützen, die entweder der Prüfungsum-
gebung als Begleitdokumente beigefügt 
werden oder über Verlinkungen einge-
bracht werden (Beispiele: gesetze-im-
internet.de). 

Formatsteuerung: Ergebnisse sollten in 
einer klaren Struktur ausgegeben wer-
den, z.B. in Tabellenform, um leichter 
überprüfbar zu sein. Eine  Nutzung von 
JSON-Formaten (JavaScript Object No-
tation)  kann helfen um die Konsistenz, 
Automatisierung und Nachvollziehbarkeit 
von juristischen Informationen zu verbes-
sern. JSON ist ein Datenformat, mit dem 
Informationen in einer klaren Struktur 
aus sogenannten Schlüssel–Wert-Paaren 
dargestellt werden. 

Beispiel: {„thema“: „Schriftform“, „norm“: 
„§ 126 BGB“, „anforderung“: „Vertrag muss 
schriftlich fixiert sein“} 

Qualitätssicherung: Unbelegte Aussagen 
von KI sollten so gut wie möglich aus-
geschlossen werden und Unsicherheiten 
transparent gemacht werden („Dazu ist 
mir keine frei zugängliche gerichtliche 
Entscheidung bekannt.“). 

Brauchen Kanzleien die DNA von Legal 
Tech Unternehmen? 

Historisch war die Rollenverteilung lan-
ge klar: Kanzleien erbrachten Rechtsbe-
ratung, während juristische Fachverlage 
das Wissen bereitstellten. Mit dem Auf-
kommen spezialisierter Legal Tech-Anbie-
ter und dem Einsatz großer Sprachmo-
delle (LLMs) ist ein neues Spannungsfeld 
entstanden. Heute agieren Kanzleien, 
Verlage und Legal Tech / Legal AI-Anbie-
ter nebeneinander – teilweise auch mitei-
nander. Die genaue Aufteilung der Rollen 
im Rechtsmarkt ist aktuell noch offen und 
die Grenzen verschwimmen zunehmend.  

Kommen wir zurück zur Ausgangsfra-
ge: Ja, zumindest in Teilen sollten Kanz-
leien Elemente der DNA von Legal Tech 
Unternehmen übernehmen - insbesonde-
re den Fokus auf Legal Context Enginee-
ring und den Aufbau der dafür notwendi-
gen Kompetenzen. Mandanten erwarten 
von Kanzleien heute zunehmend Lösun-
gen, die juristische Expertise mit einer 
technischen Umsetzung verbinden. Die 
davor erforderlichen Fähigkeiten gehen 
über traditionelle Rechtsberatung hinaus. 
Sie verlangen Kenntnisse in Datenkura-
tierung, Formatsteuerung und Qualitäts-
sicherung, damit Ergebnisse möglichst 
reproduzierbar und transparent bleiben. 
Schließlich sollten  Kanzleien auch des-
halb (stärker als bisher) beim Bau von 
Legal AI-Tools einbezogen werden, um 
die  juristische Qualität bei der mandan-
tenorientierten Anwendung zu stärken.  

Über die Autorin:
Dr. Nadine Lilienthal ist Rechtsanwältin, 
Partnerin und Gründerin von legaleap.
law, Host des Podcasts ZUKUNFT RECHTS-
MARKT sowie Mitgründerin des New Legal 
Network. Als gefragte Expertin für Legal 
Context Engineering, Vertragsrecht und 
moderne Kanzleiführung veröffentlicht sie 
regelmäßig Fachartikel, spricht auf Konfe-
renzen und wurde mehrfach als Legal In-
fluencer ausgezeichnet. 
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Herr Schneider, Sie haben sich auf die 
Fahnen geschrieben, mit Beck-Noxtua 
die juristische Arbeit in Deutschland ver-
ändern zu wollen. Was macht Ihre An-
wendung so besonders? 

Ein sicherlich ganz besonderes Alleinstel-
lungsmerkmal ist, dass Beck-Noxtua die 
Antworten auf Basis der hochwertigen In-
halte der Datenbank beck-online erstellt. 
Dadurch steht unserer Rechts-KI ein rie-
siges Portfolio an qualitätsgeprüfter ju-
ristischer Fachliteratur zur Verfügung, auf 
das andere Legal-AI-Programme keinen 
Zugriff haben. Dieser Datenschatz führt 
zu sehr verlässlichen Antworten, die für 
unsere Kunden von enormer Bedeutung 
sind.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das 

Sprachmodell: Es wurde explizit für den 
juristischen Bereich und den deutschen 
Rechtsraum entwickelt. Beck-Noxtua 
kann damit also nicht nur juristische Tex-
te besser verstehen und auswerten, son-
dern berücksichtigt bei seinen eigenen 
Formulierungen ebenfalls die Systema-
tik und Begrifflichkeiten der juristischen 
Sprache. Darüber hinaus trainieren wir 
das Beck-Noxtua Sprachmodell perma-
nent mit aktuellen beck-online Daten, um 
die Präzision und Leistungsfähigkeit fort-
laufend zu optimieren.

Kurz gesagt, wir bringen bei Beck-Noxtua 
die Content-Exzellenz von C.H.BECK und 
die KI-Exzellenz von Noxtua zusammen.

“Wir entwickeln KI-Lösun-
gen, die europäische Werte 

wie Datenschutz und Rechts-
staatlichkeit nicht nur respek-
tieren, sondern aktiv fördern.“
Wie steht es dabei um den Datenschutz 
und die IT-Sicherheit?

Bei Beck-Noxtua legen wir größten Wert 
auf Datenschutz, IT-Sicherheit und Com-
pliance. Wir entwickeln KI-Lösungen, die 
europäische Werte wie Datenschutz und 
Rechtsstaatlichkeit nicht nur respektie-
ren, sondern aktiv fördern. Unsere euro-
päisch-souveräne KI-Infrastruktur haben 
wir bereits umfangreich zertifizieren las-
sen und erfüllen somit höchste Sicher-
heits- und Datenschutzstandards. Das 
macht uns zum vertrauenswürdigen Part-
ner für Juristinnen und Juristen in Kanz-
leien, Unternehmen, Behörden und Justiz.

Beck-Noxtua: Die Zukunft der juristischen 
Arbeit – Im Gespräch mit Mark Schneider
Die juristische Arbeitswelt steht vor einer spannenden Transformation, getrieben durch 
technologische Innovationen, insbesondere durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Mit 
dem Legal AI Workspace Beck-Noxtua sind C.H.BECK und das Berliner KI-Unternehmen Noxtua 
eine Partnerschaft eingegangen, die das Potenzial hat, die juristische Arbeit in Deutschland 
nachhaltig zu verändern. Im Interview spricht Mark Schneider, Rechtsanwalt und Geschäftsführer 
der Beck-Noxtua Vertriebs GmbH, über die einzigartigen Features und die nächsten Schritte 
von Beck-Noxtua.   

© ChatGPT
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Ein Blick in die Praxis: Wie können Anwäl-
tinnen und Anwälte von Beck-Noxtua im 
Arbeitsalltag profitieren?

Zum Legal Work gehört immer Sprachver-
arbeitung, und dabei wird Beck-Noxtua 
die Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich 
unterstützen. Also bei der juristischen Re-
cherche, der Analyse und Interpretation 
von rechtlichen Dokumenten sowie beim 
Entwerfen rechtlicher Dokumente. Rou-
tineaufgaben wie zum Beispiel die erste 
rechtliche Einordnung eines Sachverhalts 
oder das Entwerfen von Schriftsätzen 
können von Beck-Noxtua übernommen 
werden. Das spart Zeit und steigert die 
Effizienz. Bei komplexen Fragestellungen 
unterstützt Beck-Noxtua durch struktu-
rierte Analysen und Argumentationsvor-
schläge. 

Ersetzt die Anwendung Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte dann bald ganz?   

Nein, und das ist auch nicht unser Ziel! 
Bei komplexen Fragestellungen bleibt der 
Mensch entscheidend. Auch benötigt man 
juristisches Fachwissen, um die richtigen 
Fragen zu stellen. Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte profitieren jedoch davon, 
dass sie bei zeitintensiven Recherchen 
entlastet werden und sich somit mehr 
auf die Mandantinnen und Mandanten, 
ihre Beratung sowie strategische Über-
legungen fokussieren können.  

Ist Beck-Noxtua also eine KI, die vor al-
lem Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte unterstützt? 

Nein. Zum Marktstart richten wir unser 
Angebot zwar zunächst vorwiegend an 
Kanzleien und Rechtsabteilungen von Un-
ternehmen aus. Auch Unternehmensjuris-
tinnen und -juristen können sich durch die 
Zeitersparnis stärker auf Projektarbeiten 
oder ihre Rolle als interne Berater kon-
zentrieren. Aber bereits jetzt bereiten wir 
Angebote für die öffentliche Hand und die 
Justiz vor. Unser Ziel ist es, allen juristi-
schen Akteuren eine leistungsfähige Lö-
sung zu bieten, die ihre Arbeit nachhaltig 
unterstützt.

Sie sagten eben „Marktstart“. Wann ist 
es denn so weit?

Aktuell befinden wir uns in der Beta-Phase 
mit ausgewählten Kunden. Dabei lernen 
wir enorm viel und entwickeln die Anwen-
dung ständig weiter. Offizieller Kick-Off 

ist im Herbst dieses Jahres. Bis dahin 
möchten wir ein attraktives Produkt ent-
wickelt haben, das Juristinnen und Juris-
ten begeistert. Auf der Produkt-Roadmap 
haben wir aber noch weitere spannende 
Features geplant wie zum Beispiel „Deep 
Research“, eine tiefgründige, juristische 
Analyse, oder erweiterte „Drafting“-Funk-
tionen unter Verwendung der Formulare 
in beck-online. Zudem sind wir fest davon 
überzeugt, dass wir mit Beck-Noxtua eine 
Vielzahl spannender juristischer Work-
flows bedienen können. Unser Ziel ist es, 
die juristische Arbeit nicht nur effizienter, 
sondern auch qualitativ hochwertiger zu 
gestalten.

“Unser Ziel ist es, allen juris-
tischen Akteuren eine leis-
tungsfähige Lösung zu bieten, 
die ihre Arbeit nicht nur effizi-
enter, sondern auch qualita-
tiv hochwertiger gestaltet.“

Was ist Ihre Vision für die Zukunft der ju-
ristischen Arbeit mit Beck-Noxtua?

Unsere Vision ist es, die juristische Arbeit 
durch digitale Assistenz gemeinsam mit 
unseren Kunden zu transformieren. Dabei 
verstehen wir uns als Transformations-
partner aller Legal Worker. Wir wollen 
Juristinnen und Juristen dabei unterstüt-
zen, ihre Expertise noch wirkungsvoller 
einzusetzen und sind überzeugt, dass die 
Zukunft der juristischen Arbeit innovativ, 
effizient und souverän sein wird – und 
Beck-Noxtua soll dabei eine zentrale Rolle 
spielen.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr 
Schneider.

Über den Interviewten: 
Mark Schneider ist Rechtsanwalt und Ge-
schäftsführer der Beck-Noxtua Vertriebs 
GmbH. In dieser Rolle verantwortet er das 
Customer Success Management, um die 
Einführung von Beck-Noxtua bei den Kun-
den bestmöglich zu begleiten. Sein Team 
versteht sich dabei als Transformations-
partner für Kanzleien, Rechtsabteilungen, 
Behörden und Justiz.
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„Beck-Noxtua steht ein riesiges 
Portfolio an qualitätsgeprüfter 
juristischer Fachliteratur zur Ver-
fügung, auf das andere Legal-AI-
Programme keinen Zugriff haben.“

Mark Schneider
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Besonders die Zusammenarbeit mit US-
Cloud-Diensten führt für europäische 
Unternehmen immer wieder zu Heraus-
forderungen – sowohl operativ, rechtlich, 
als auch sicherheitstechnisch. Die Be-
deutung des europäischen Datenstand-
orts für Resilienz, Zukunfts- und Wettbe-
werbsfähigkeit ist daher wichtiger denn 
je. Das gilt gerade für das Vertragsma-
nagement. Denn hier kommen hochsen-
sible Informationen ins Spiel. 

81 Prozent der deutschen Unternehmen 
sind beim Bezug digitaler Technologien 
von den USA abhängig. Das geht aus 
der aktuellen bitkom-Studie „Digitale 
Souveränität – Wie abhängig ist unsere 
Wirtschaft?“ hervor. „Vor dem Hinter-
grund des US Cloud Act ist dieses Er-
gebnis besonders alarmierend“, sagt 
Robin Schmeisser, Geschäftsführer der 

Fabasoft Contracts GmbH. Der US Cloud 
Act verpflichtet US-Cloud-Anbieter zur 
Herausgabe von Daten internationaler 
Kunden – selbst dann, wenn sich diese 
Daten physisch außerhalb der USA befin-
den und durch Gesetze wie die DSGVO im 
Heimatland des Kunden geschützt sind. 
„Der Bezug von US-Cloud-Diensten führt 
für europäische Unternehmen zu einem 
unvermeidbaren Datenschutz- und Com-
pliance-Risiko“, betont Schmeisser. 

Aktuelles Beispiel offenbart kritische Ab-
hängigkeit

Wie sich jene Abhängigkeit auch auf die 
Geschäftsfortführung und Resilienz der 
Unternehmen auswirkt, zeigt ein aktu-
elles Beispiel. Im Mai 2025 sperrte ein 
namhafter US-Serviceprovider den E-
Mail-Account des Chefanklägers des In-

ternationalen Strafgerichtshofs (IStGH), 
Karim Khan. Anlass war ein Sanktions-
paket der USA. Infolge dieser Sanktio-
nen kappte der Provider den Zugang zu 
einem der wichtigsten Kommunikations-
dienste des Gerichts in Den Haag. „Der 
Vorfall zeigt deutlich, was fehlende digi-
tale Souveränität bedeutet – nämlich ein 
Risiko für die eigene, unabhängige Hand-
lungsfähigkeit und die Kontrolle über kri-
tische Systeme“, meint Schmeisser. „Die 
technologische Unabhängigkeit erhöht 
die Resilienz gegenüber geopolitischen 
Risiken, Sanktionen und Störungen glo-
baler Lieferketten.“  

Cloud-Souveränität beginnt in Europa

In Europa gelten strenge Anforderungen 
an Datenschutz und IT-Sicherheit. „Nut-
zen Unternehmen europäische Cloud-

© Adobe Firefly
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Digitale Souveränität als Notwendigkeit 
für sicheres Vertragsmanagement
Wer hat Zugriff auf unsere Daten – und wo sind diese gespeichert? Diese Fragen stellen sich 
aktuell immer mehr Unternehmen in Europa. Angesichts zunehmender Cyberrisiken und globa-
ler Spannungen wächst das Bewusstsein für digitale Souveränität. Und das zurecht.
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Provider, stellen sie die Compliance zur 
DSGVO sicher und bewahren die Kontrolle 
über ihre Daten“, so Schmeisser. „Zudem 
fördert die EU kontinuierlich Initiativen 
und Projekte, um Europas Technologie-
kompetenz und digitale Souveränität 
weiter zu stärken“. Das EU-Forschungs-
projekt „EMERALD“  beispielsweise be-
fasst sich mit der Entwicklung einer 
kontinuierlichen und einheitlichen Zerti-
fizierung von Cloud-Services in Europa.

„Digitale Souveränität schafft zugleich 
einen zunehmenden Wettbewerbsvor-
teil am Markt, denn auch kundenseitig 
steigt in Europa die Nachfrage nach Da-
tenschutz und regionaler Datenhoheit“, 
fügt Schmeisser hinzu. „Unternehmen, 
die europäische Technologien einsetzen, 
sichern sich dadurch einen Vertrauens-
vorsprung, der bei Ausschreibungen und 
der Kundenakquise entscheidend sein 
kann. Angesichts potenzieller US-Zölle 
und der von der EU diskutierten Digital-
steuer auf US-IT-Dienstleistungen kann 
der frühzeitige Wechsel zu europäischen 
Anbietern zudem zukünftige Mehrkosten 
vermeiden.“

Bedeutung für das Vertragsmanage-
ment

Insbesondere im Kontext von Vertrags-
management ist die Unabhängigkeit 
von US-Cloud-Anbietern ein entschei-
dender Faktor. Denn Verträge enthalten 
meist hochsensible Informationen. „Es 
gilt, versteckte Abhängigkeiten, unkla-
re Datenflüsse oder unbefugte Zugriffe 
durch Dritte strikt zu vermeiden“, betont 
Schmeisser. „Der Einsatz einer Software 
für Vertragsmanagement muss eine 
sichere und DSGVO-konforme Daten-
speicherung und -verarbeitung ermög-
lichen.“ Die österreichische Vertragsma-
nagement-Software Fabasoft Contracts 
stellt ausschließlich Datenlokationen 
innerhalb Europas zur Verfügung – wahl-
weise in Deutschland, Österreich oder der 
Schweiz. International anerkannte Zerti-
fikate unabhängiger Prüfungsinstanzen 
wie das C5-Testat des BSI, der EU Cloud 
Code of Conduct auf Level 3 oder ISAE 
SoC 2 Type 2 bestätigen höchste Daten-
schutz- und Datensicherheitsstandards. 

Fazit

„Die US-Abhängigkeit stellt ein er-
hebliches Risiko für die Datenhoheit, 
Compliance und Innovationsfähigkeit 

europäischer Betriebe dar“, resümiert 
Schmeisser. Umso wichtiger sei es, die 
eigene digitale Souveränität zu stärken: 
„Die Nutzung von EU-Cloud-Dienstleis-
tern für digitales Vertragsmanagement 
ist nicht nur unerlässlich für die Siche-
rung von Datenschutz und Compliance, 
sondern bietet auch massive wirtschaft-
liche und operative Vorteile.“ Angesichts 
der aktuellen politischen und technolo-
gischen Entwicklungen wird die Verlage-
rung zu europäischen Providern zuneh-
mend zur strategischen Notwendigkeit 
für Unternehmen, die ihre Datenhoheit 
bewahren und ihre Vertragsprozesse si-
cher und effizient gestalten wollen.

Sie möchten mehr über sicheres, digi-
tales Vertragsmanagement erfahren? 
Jetzt QR-Code scannen!

Über den Autor:
Robin Schmeisser, Geschäftsführer der Fa-
basoft Contracts GmbH, beschäftigt sich 
seit 2004 intensiv mit der Digitalisierung 
von Geschäftsanwendungen und -prozes-
sen. Nach langjähriger Geschäftsführer-
tätigkeit bei einem Softwarehersteller 
ist er seit Januar 2021 für die Fabasoft 
Contracts GmbH verantwortlich, einen der 
europaweit führenden Anbieter von Ver-
tragsmanagement-Software.
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Über Fabasoft Contracts 

Die cloudbasierte Software er-
möglicht das effiziente Erstellen, 
Digitalisieren, Signieren und Ma-
nagen von Verträgen sowie Ver-
tragspartnern über den gesam-
ten Lebenszyklus. KI-gestützte 
Funktionen wie die KI-Vertrags-
prüfung automatisieren ressour-
cenintensive Tätigkeiten. Für eine 
ganzheitliche Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen sorgen in-
dividualisierbare Workflows. Die 
Kombination beider Technologien 
schafft wertvolle Synergien für 
schnellere Vertragsprozesse, re-
duzierten Arbeitsaufwand und 
eine spürbare Risiko- bzw. Kosten-
senkung.

Weitere Informationen unter 
www.fabasoft.com/contracts

https://www.fabasoft.com/de/produkte/contracts-vertragsmanagement?utm_source=PR-Contracts&utm_medium=LTVM&utm_campaign=Contracts&utm_id=10-2025
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Zweimal monatlich alle Legal Tech & Legal KI 
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Workspace statt Insellösung

Der Markt hat eine Schwelle überschrit-
ten: Aus ersten KI-Experimenten ist pro-
duktive Praxis geworden. Doch mit der 
steigenden Akzeptanz wächst auch die 
Erwartungshaltung. Jurist:innen wol-
len nicht mehr zwischen einzelnen Tools 
springen und händische Workarounds 
konzipieren, sondern eine konsistente 
Arbeitsumgebung, die den gesamten Pro-
zess trägt.

Genau hier setzt Libra an. Von Beginn an 
als Legal-KI-Workspace konzipiert, bün-
delt die Plattform Recherche, Analyse, 
Dokumentenbearbeitung und Teamwork 
in einem System. Mit Libra V3 geht dieser 
Ansatz in die nächste Startphase – weg 
von punktueller Unterstützung, hin zur 
strukturellen Infrastruktur für Rechts-
arbeit. KI muss nicht mehr nur leistungs-
fähig sein, sondern als durchgängige 
Arbeitsumgebung den juristischen Alltag 
erleichtern.

Libra V3 - der Allround Legal Workspace 

Libra löst bereits heute viele Herausfor-
derungen juristischer Arbeit effizient. Mit 
der neuen Version wird die Nutzung wei-
ter vereinfacht und stärker in bestehende 
Arbeitsprozesse integriert. Juristische Tä-
tigkeiten finden meist in vertrauten Sys-
temen und eingespielten Teamabläufen 
statt, die von Fristen, Versionsverläufen 
und Rückmeldeschleifen geprägt sind. Ge-
nau an diesen Punkten setzt Libra V3 an 
und entwickelt die Plattform hin zu einem 
durchgängigen Legal Workspace weiter. 
Im Fokus stehen zwei Hauptaspekte: die 
nahtlose Integration und die verbesserte 
Zusammenarbeit.

Seamless Integration in bestehende Sys-
teme

Unter nahtloser Integration versteht Li-
bra V3 mehr als die Bereitstellung von 
Schnittstellen. Die Plattform ist dort 
einsatzfähig, wo Jurist:innen ihre Arbeit 

ohnehin erledigen, beispielsweise als 
Add-ins in Word und Outlook oder durch 
Anbindungen an SharePoint und bald 
auch an gängige Kanzleisoftware. Au-
ßerdem wird die Recherche tiefer in den 
Arbeitsalltag eingebunden, mit Zugriff 
auf wichtige Rechtsquellen wie die Pub-
likationen des Verlags Dr. Otto Schmidt, 
Handelsregisterdaten über OpenRegister 
sowie national geltende und europäische 
Rechtsprechung aus Deutschland, der 
Schweiz und Polen. Auch umfangreiche 
Dokumentenanalysen laufen im Hinter-
grund und liefern Ergebnisse, während 
das Team bereits weiterarbeitet.

Kollaborativer Workspace 

Juristische Arbeit wird selten isoliert voll-
zogen. Libra V3 ermöglicht es Teams, in-
nerhalb von Projekten Dokumente, Ana-
lysen sowie Templates für Discovery und 
Review, Workflows, Assistenten und Kom-
munikationsfunktionen gemeinsam zu 
nutzen und weiterzuentwickeln. So ent-

© Llibra
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Libra V3: Der Legal Workspace 
der nächsten Generation
Künstliche Intelligenz ist in Kanzleien und Rechtsabteilungen längst Alltag. Drei Viertel der 
Rechtsabteilungen in Deutschland nutzen generative KI, auch Kanzleien investieren zuneh-
mend. Doch entscheidend ist nicht nur Leistung, sondern Nutzbarkeit im Alltag. Libra V3 zeigt, 
wie ein Legal Workspace juristische Arbeit spürbar erleichtert.



steht ein umfassender Arbeitsraum, der 
Transparenz schafft, die Zusammenarbeit 
erleichtert und die Wissensnutzung lang-
fristig unterstützt.

Damit stellt Libra V3 eine konsistente 
Arbeitsumgebung für juristische Teams 
bereit, die die Organisation moderner 
Rechtsarbeit unterstützt – mehr als nur 
ein Werkzeug, sondern die Basis eines in-
tegrierten Arbeitsprozesses.

Von Sicherheit zur Souveränität

In kaum einer Branche sind Vertrauen 
und Vertraulichkeit so entscheidend wie 
im Recht. Deshalb erfüllt Libra selbstver-
ständlich höchste Standards – von DSGVO 
und § 203 StGB bis hin zu ISO 27001 – und 
hostet alle Daten ausschließlich in der 
europäischen Wirtschaftszone. Doch über 
technische Sicherheit hinaus geht es bei 
Libra um mehr: Die Plattform versteht 
sich als Teil einer europäischen Rechts-
infrastruktur.

Durch die enge Kooperation mit Fach-
verlagen wie Dr. Otto Schmidt wird Lib-
ra nicht nur technologisch, sondern auch 
inhaltlich gestärkt: Jurist:innen arbeiten 
mit geprüften, verlässlichen Quellen, die 
direkt in den Workspace eingebettet sind. 
Das schafft eine Qualitätstiefe, die gene-
rische KI-Angebote nicht leisten können.

Durch Partnerschaften mit Fachverlagen 
und die Entwicklung spezialisierter KI-Mo-
delle wird nicht nur Effizienz gesteigert, 
sondern auch ein Beitrag zur digitalen 
Souveränität geleistet. In einem Markt, 
der von horizontalen Anbietern geprägt 
ist, setzt Libra bewusst auf einen vertika-
len Ansatz: Recht soll hier nicht komple-
xer, sondern zugänglicher, schneller und 
konsistenter werden.

Die “Libra Learn” Plattform: lernen, tei-
len, verstehen

Doch Technologie allein genügt nicht, 
wenn sie nicht im Alltag ankommt. Mit 
der Libra Lernplattform schafft Libra des-
halb einen geschützten Raum, in dem 
Jurist:innen neue Features, Workflows 
und KI-Anwendungen ausprobieren und 
verstehen können. Bereits heute nutzen 
jede Woche mehrere hundert Teilneh-
mer:innen dieses Angebot – praxisnah, 
ohne Risiko und eng an den Bedürfnissen 
des juristischen Alltags.

Darüber hinaus ist die Lernplattform 
eine Wissens- und Austauschplattform: 
Sie verbindet Jurist:innen miteinander, 
fördert den Dialog und macht kollektives 
Lernen zu einem festen Bestandteil der 
Rechtsarbeit. So wird Libra nicht nur als 
Produkt weiterentwickelt, sondern auch 
als Community, die ihre Nutzer:innen auf 
dem Weg in die digitale Zukunft begleitet.

Fazit: Start in die nächste Phase

Libra war von Anfang an als KI-gestützter 
Workspace für Jurist:innen konzipiert – 
eine Plattform, die Recherche, Dokumen-
te und Teamarbeit in einer Umgebung 
bündelt. Mit Libra V3 wird dieser Ansatz 
nun konsequent erweitert: Neue Integ-
rationen mit Outlook und SharePoint, die 
Möglichkeit zur direkten Anbindung eige-
ner Datenbanken sowie verbesserte Au-
tomatisierungen machen den Workspace 
noch tiefer, nahtloser und leistungsfä-
higer. Damit wird Libra auf ein nächstes 
Level gehoben – so entsteht eine Infra-
struktur, die juristische Arbeit erleichtert, 
beschleunigt und zukunftsfähig macht 
– in Europa verankert, mit Potenzial weit 
darüber hinaus.

Über den Autor:
Henrik Volkmann ist Director Growth bei 
Libra und verantwortet das strategische 
Wachstum der KI-Plattform. Als ausgebil-
deter Jurist mit Erfahrung aus Großkanz-
leien und der Startup-Szene verbindet er 
tiefes juristisches Verständnis mit techno-
logischem Know-how. Zudem ist er Mit-
gründer des Non-Profit-Projekts recode.
law, das sich für die digitale Transforma-
tion des Rechtswesens einsetzt.
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Standardisierte Prozesse nehmen einen 
erheblichen Anteil des Kanzleialltags ein. 
Fristen anlegen, Mahnwesen verfolgen, 
Akten organisieren: Die Anzahl adminis-
trativer Arbeitsschritte ist lang. Manuell 
ist das kaum zu bewältigen und fehler-
anfällig.

Automatisierung schafft Abhilfe: Sie 
können sich auf wichtige Aufgaben kon-
zentrieren, während notwendige Hinter-
grundprozesse weiterhin ablaufen. Das 
Ergebnis: Fehlervermeidung, Zeiterspar-
nis, einheitliche Qualitätsstandards.

Automatisierung bedeutet schlichtweg, 
etwas so einzurichten, dass es von selbst, 
ohne manuelles Eingreifen, abläuft. Auto-
matisierung ist bereits fester Bestandteil 
im Alltag vieler Kanzleien. In diesem Bei-
trag fokussieren wir uns auf „No-Code“-
Automatisierungen auf Basis Ihrer Kanz-
leisoftware und anderer Software, die Sie 
bereits verwenden. Das Zusammenspiel 
ermöglicht Use Cases, die mit den einzel-
nen Programmen nicht möglich wären.

Jede Automatisierung folgt einer simplen 
Logik: WENN dies geschieht, DANN tue 
das. Selbst komplexeste Workflows las-
sen sich auf diesen Befehl zurückführen. 
Automatisierte Workflows erledigen ge-
nau das, was Sie vorab definiert haben. 
So vermeiden Sie Halluzinationen, die bei-
spielsweise im Rahmen der KI-gestützten 
Textgenerierung entstehen können. 

Anwendungsfälle im Kanzleimanage-
ment

Die Automatisierung von Schriftsätzen ist 
ein bekannter Anwendungsfall. Doch ge-
rade klassische Arbeitsschritte im Kanz-
leimanagement erhalten aus unserer 
Perspektive noch zu wenig Beachtung. 
Hier steigen die Anforderungen rasant 
und Arbeitsabläufe werden zunehmend 
fragmentierter. Wer Automatisierun-
gen im Kanzleimanagement nutzen will, 
findet hier Inspiration und Handlungs-
empfehlungen. Das Gute: Dieselbe Logik 
lässt sich für die meisten Arbeitsbereiche 
adaptieren und ist in vielen Fällen ohne 
technische Kenntnisse durch den „No-
Code“ Ansatz möglich.

Vergütungspositionen für neue Mandate 
buchen. Wenn eine neue Akte angelegt 
wird, dann hinterlegt das System die 
passende Vergütungsposition. Bei vielen 
ähnlichen Mandaten spart das erheblich 
Zeit und vermeidet Abrechnungsfehler.

Zeiten in Outlook blocken. Automatisie-
rungen sind nicht auf einzelne Anwen-
dungen beschränkt. Erstellen Sie einen 
auswärtigen Termin in der Kanzleisoft-
ware, werden automatisch Reisezeiten im 
Kalender blockiert. Terminüberschneidun-
gen gehören der Vergangenheit an.

Die Aktenanlage automatisieren. Pro-
gramme für die Mandatsannahme gibt 
es bereits einige. Viele bieten bereits 
Schnittstellen zu Ihrer Kanzleisoftware. 
Natürlich ist hier noch weit mehr möglich. 
Senden Sie neuen Mandanten immer die-
selbe E-Mail mit weiterführenden Infor-
mationen? Ihre Automatisierung könnte 
dies künftig übernehmen.

Diese Beispiele dienen als kleiner Einblick. 
Andere Anwendungsfälle reichen von der 
Erstellung von Aufgaben in Ihrem Projekt-
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management, über WhatsApp-Benach-
richtigungen bis hin zum automatisierten 
Mahnwesen. Die Logik bleibt dieselbe.

Die Voraussetzungen

Beginnen wir mit den technischen Vor-
aussetzungen. Anwendungen benötigen 
eine API – einen digitalen Vermittler, der 
verschiedenen Softwareanwendungen 
Kommunikation mit anderen Program-
men ermöglicht. Ihre Kanzleisoftware 
wird dabei unverzichtbar und zum Dreh- 
und Angelpunkt Ihrer Automatisierungen. 
Prüfen Sie die API-Dokumentation oder 
kontaktieren Sie den Hersteller. Hin-
sichtlich der Möglichkeiten für Ereignisse 
(Wenn) und Aktionen (Dann), gibt es gro-
ße Unterschiede zwischen den Anbietern. 
Sind die Möglichkeiten auf Ereignisse zu 
reagieren oder bestimmte Aktionen aus-
zulösen limitiert, werden Sie auch hin-
sichtlich Ihrer Automatisierungsvorhaben 
an Grenzen stoßen.

Als Bindeglied zwischen verschiedenen 
Programmen dienen No-Code-Plattfor-
men wie Zapier, Make oder das deutsche 
n8n. Diese Workflow-Engines bieten ein 
Set an Ereignissen und Aktionen in Pro-
grammen wie Outlook, Teams oder auch 
Projektmanagementsystemen an. Ein 
Beispiel: Sie wählen die Anlage einer neu-
en Akte in Ihrer Kanzleisoftware als Ereig-
nis aus. Optional knüpfen Sie das Ereignis 
an eine Bedingung, beispielsweise ein be-
stimmtes Rechtsgebiet.  Wie in unserem 
vorherigen Beispiel wird nach der Akten-
erstellung im Rechtsgebiet Mietrecht eine 
E-Mail an den in der Akte hinterlegten 
Mandanten versendet.

Der Mensch bleibt bei Automatisierun-
gen im Zentrum. Menschen schaffen 
Prozesse und behalten die Kontrolle in 
der Konzeption, Iteration und überall, wo 
menschliche Expertise gefragt ist. Auto-
matisierung ersetzt nicht die Entschei-
dung, sondern führt sie systematisch aus. 
Im nächsten Schritt schauen wir uns an, 
wie Sie mit Ihrer ersten Automatisierung 
starten können.

So gelingt die erste Automatisierung

Aus unseren zahlreichen gemeinsamen 
Automatisierungsprojekten mit verschie-
denen Anwaltskanzleien hat sich folgen-
des dreischrittiges Vorgehen bewährt: 
Analysieren, Automatisieren, Optimieren.

Im ersten Schritt analysieren Sie kanz-
leiinterne Prozesse. Der Fokus liegt auf 
Vorgängen, die Sie mehrfach pro Woche 
durchführen. Dokumentieren Sie diese 
Prozesse, um sie zu automatisieren und 
Fachkräfte zu entlasten.

Im zweiten Schritt konzipieren Sie die 
erste Automatisierung. Um den Start so 
einfach wie möglich zu gestalten, starten 
Sie mit einer logischen Verknüpfung ohne 
Verschachtelung. So behalten Sie den 
Überblick. Legen Sie sich eine Testakte 
für die Automatisierung an.

Im dritten Schritt überprüfen Sie, ob die 
Automatisierung im Tagesgeschäft nach 
Ihrer Vorstellung agiert. Justieren Sie ggf. 
nach, bis die manuellen Prozesse optimal 
abgelöst werden. Legen Sie erst dann 
weitere Workflows an, wenn der erste 
Test erfolgreich war. So entsteht schritt-
weise ein System, das Arbeitszeit spart 
und übersichtlich bleibt.

Die meisten Kanzleimanagement-Work-
flows sind ohne Entwicklungsaufwand 
umsetzbar. Komplexere Anforderungen 
benötigen möglicherweise direktes API-
Coding. Kontaktieren Sie für Unterstüt-
zung am besten den Kanzleisoftwareher-
steller.

Fazit

Die Beispiele zeigen, welches Poten-
zial Automatisierungen im Kanzlei-
management, aber auch im gesam-
ten Kanzleialltag haben. Mit moderner 
Kanzleimanagement-Software und „No-
Code“-Plattformen sind die meisten An-
wendungsfälle umsetzbar. Verfügt die 
Software über eine ausführliche API und 
bietet sie Automatisierungsvorlagen bei 
„No-Code“-Plattformen an, steht der Ein-
führung einer ersten Automatisierung 
ohne aufwendiges Projektmanagement 
in Ihrer Kanzlei nichts mehr im Wege.

Der Mehrwert zeigt sich bei jedem umge-
setzten Workflow im Alltag. Sie behalten 
die Kontrolle über alle Arbeitsschritte, 
ohne ihn selbst ausführen zu müssen. 
Viel Spaß bei der ersten Automatisierung!

Über die Autorin:
Dr. Katrin Fenrich ist Volljuristin und Head 
of Product Management bei Actaport. Ih-
ren juristischen Background bringt sie in 
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Kanzleisoftware und in Digitalisierungs-
projekten von Anwaltskanzleien ein.
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In der heutigen dynamischen Geschäfts-
welt stehen Unternehmen und Rechtsab-
teilungen vor der Herausforderung, ihre 
Prozesse effizient zu digitalisieren und 
gleichzeitig den höchsten Anforderungen 
an (IT-)Sicherheit und Compliance ge-
recht zu werden. Aufstrebende Technolo-
gien, insbesondere Künstliche Intelligenz 
(KI), eröffnen zwar neue Möglichkeiten, 
erhöhen jedoch auch die genannten An-
forderungen und bringen zusätzliche Her-
ausforderungen für Unternehmen und IT-
Abteilungen mit sich. Viele Unternehmen 
sind hinsichtlich Datenklassifikationen, 
Berechtigungen und Datenmanagement 
bereits in ihren bestehenden Infrastruk-
turen nicht ausreichend auf diese Verän-
derungen vorbereitet. Besonders die Inte-
gration neuer Applikationen stellt damit 
eine erhebliche Hürde dar, die sorgfältig 
abgewogen werden muss.

Höhere Datensicherheit durch Private 

Cloud: Vorteile gegenüber klassischen 
SaaS-Lösungen

Private Cloud-Lösungen, die beispiels-
weise in Microsoft 365 integriert sind, 
ermöglichen es, Daten direkt innerhalb 
der Unternehmensumgebung, wie Share-
Point, abzulegen und zu operieren. Dies 
bedeutet, dass keine Daten außerhalb 
der Kundenumgebungen verarbeitet und 
gespeichert werden. Im Gegensatz dazu 
speichern klassische SaaS-Anwendungen 
Daten in der Cloud des Anbieters und 
bieten dabei weniger Kontrolle über Be-
nutzerberechtigungen, Verfügbarkeiten, 
Wiederherstellungsmöglichkeiten und Si-
cherheitsstandards.

LEDOX365 ist eine Private Cloud Applica-
tion, die alle Daten und Dokumente im 
SharePoint des jeweiligen Kunden ab-
legt. Diese Architektur stellt sicher, dass 
sensible Daten in der Kontrolle der Unter-

nehmen bleiben und die spezifischen Si-
cherheitsanforderungen der jeweiligen 
Branche erfüllt. Bestehende Konfiguratio-
nen der Microsoft 365-Plattform können 
beibehalten und auf die Applikation an-
gewandt werden. Bestehende Prozesse 
und das Wissen in Teams können weiter-
genutzt werden. 

In einer Zeit, in der Datenschutzbestim-
mungen und IT-Security eine immer grö-
ßere Rolle spielen, ermöglicht die Wahl 
einer Private Cloud nicht nur die voll-
ständige Datenhoheit in gewählten Re-
chenzentren, sondern auch eine granu-
lare Verwaltung der Berechtigungen der 
Nutzer (z.B. mit EntraID) mit bestehenden 
Systemen und eine vollständige Integra-
tion in bestehende IT-Infrastrukturen. So 
können Unternehmen die Rechte ihrer 
Microsoft 365-Nutzer weiternutzen, sich 
über Single Sign On einloggen und je 
nach Bedarf zusätzliche (automatische) 

Effiziente Digitalisierung rechtsnaher 
Prozesse: Sicherheit und Compliance in 
der privaten Microsoft 365-Cloud
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Berechtigungsstufen für Nutzer und Ad-
ministratoren in den Applikationen ein-
richten. Diese Vorgehensweise erleichtert 
und beschleunigt das Onboarding neuer 
Anwendungen in Abstimmung mit der IT-
Abteilung, da viele Anforderungen, die für 
SaaS-Anwendungen neu bewertet wer-
den müssen, bereits mit der Integration 
in bestehende Infrastrukturen berück-
sichtigt wurden.

Optimierung von Sicherheit und Compli-
ance: Die Stärken von LEDOX365 in der 
Microsoft 365 Umgebung

Ein wesentlicher Vorteil von LEDOX365 
ist die vollständige Nutzung der Möglich-
keiten der Microsoft 365-Plattform. Dies 
bietet Unternehmen nicht nur Sicherheit, 
sondern auch zahlreiche Innovations-
chancen. Bereits implementierte Sicher-
heitskonfigurationen und Governance-
Standards können nahtlos angewandt 
und ergänzt werden, indem sie mit beste-
henden Microsoft Services (z. B. EntraID, 
Purview, Sentinel, Compliance Center, 
Information Protection) kombiniert wer-
den. Diese Vorteile ermöglichen es Unter-
nehmen, von der Stabilität und Sicherheit 
der Microsoft 365 Plattform zu profitieren 
und gleichzeitig die Innovationen der Mi-
crosoft-Welt, insbesondere im Bereich KI, 
zu integrieren.

Die in der LEDOX365-Plattform verwal-
teten Daten und Dokumente sind über 
standardisierte APIs (LEDOX365 API und 
Microsoft Graph API) zugänglich, was die 
Integration in innovative Anwendungen 
erleichtert. Diese native „Copilot Ready“-
Funktionalität eröffnet neue Möglichkei-
ten der Automatisierung und der Gewin-
nung wertvoller Erkenntnisse mit dem 
Microsoft Copilot, Copilot Studio oder Po-
werBI. Diese Möglichkeiten stehen ohne 
weitere Vorbereitungen zur Verfügung, 
da die bestehenden Rechte der Nutzer 
für Microsoft 365 weitergenutzt werden 
und damit keine neuen Berechtigungs-
konzepte erstellt werden müssen. Der 
Nutzer kann nur auf die Daten zugreifen, 
für die er eine Berechtigung hat. Die Kom-
bination von KI, den Berechtigungen der 
Nutzer und der umfangreichen Funktio-
nalität von Microsoft 365 bringt nicht nur 
Effizienz, sondern auch ein signifikantes 
Potenzial zur Steigerung der Produktivi-
tät und das ohne Mehraufwände für die 
Unternehmen und IT-Abteilungen.

Medienbruchfreies Arbeiten mit Office-
Applikationen und LEDOX365-Add-Ins

Die Integration in die Microsoft 365-Um-
gebung ermöglicht zusätzlich den naht-
losen Zugriff auf die vom Nutzer ge-
wohnten Office-Anwendungen. Nutzer 
profitieren dabei von einer intuitiven und 
bekannten Benutzeroberfläche, die das 
Management von Informationen und Do-
kumenten erleichtert. Die Verwendung 
der LEDOX365 Office Add-Ins für Outlook 
und Word fördert ein medienbruchfreies 
Arbeiten und kommt den Mitarbeitenden 
zugute, indem sie die Nutzung gewohnter 
Software mit den erweiterten Funktionen 
von LEDOX365 kombiniert. Dies verbes-
sert die Akzeptanz der Nutzer und verein-
facht das Change Management.

Fazit: Die Zukunft der rechtsnahen Unter-
nehmensprozesse

In Anbetracht der steigenden Anforde-
rungen an Sicherheit, Compliance und 
IT-Sicherheitsstandards positioniert sich 
LEDOX365 als Lösung für Unternehmen, 
die bereits Microsoft 365 nutzen und 
ihre rechtsnahen Unternehmensprozesse 
mit einem Contract Lifecycle und Matter 
Management digitalisieren wollen. Die 
Private Cloud Architektur bietet eine ver-
antwortungsvolle Handhabung sensibler 
Daten, speichert diese in bereits beste-
henden Umgebungen und integriert mo-
derne Technologien, die den Arbeitsalltag 
nachhaltig verbessern können.

Unternehmen sind eingeladen, die Vor-
teile von LEDOX365 zu erkunden und ihre 
rechtsnahen Prozesse zukunftssicher zu 
gestalten – eine Lösung, die sowohl den 
einzelnen Nutzer, ein medienbruchfreies 
Arbeiten sowie Sicherheit, als auch die 
umfassenden Möglichkeiten und Innova-
tionen der Microsoft-Plattform priorisiert.
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Als Rechtsanwalt und Unternehmer hat er 
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Früher klingelte das Telefon am Schreib-
tisch in der Kanzlei. Heute kommen 
E-Mails am Sonntag, WhatsApp-Nach-
richten mit Fragen zum Sachstand oder 
Mandanten-Anrufe um 22 Uhr. Viele An-
wältinnen und Anwälte erleben heute 
einen Kommunikationsdruck, der so vor 
einigen Jahren noch undenkbar war. Doch 
willkommen in der Realität der Digitalisie-
rung: Sie kennt keine Öffnungszeiten.

Wer rund um die Uhr shoppen, Banking 
erledigen oder Arzttermine buchen kann, 
der erwartet diese Erreichbarkeit auch 
von seiner Kanzlei. Man sieht also: Die 
Erwartungshaltung von Mandanten nach 
dauerhafter Erreichbarkeit ist kein juristi-
sches Phänomen. Für viele Menschen ist 
es heute selbstverständlich, Antworten in 
Echtzeit zu erhalten. Doch bedeutet Digi-
talisierung, dass Anwälte 24/7 erreichbar 
sein müssen?

Nein, das bedeutet sie nicht. Aber wir 
müssen verstehen, warum Mandanten 
trotzdem genau das erwarten – und 

wie man strukturelle Lösungen schaffen 
kann, um dieses Bedürfnis zu erfüllen.

Warum erwarten Mandanten dauerhafte 
Erreichbarkeit?

Der Ruf nach ständiger Verfügbarkeit ist 
nicht nur ein Zeichen mangelnder Geduld, 
sondern Ausdruck eines echten Bedürf-
nisses. Wer ein rechtliches Problem hat, 
möchte nicht warten. Er möchte verstan-
den werden – möglichst sofort.

Hinzu kommt, dass Informationen wie der 
Lieferstatus einer Sendung, Arzttermine, 
Vertragsdetails von Streaming-Abos und 
so weiter eigentlich durchgehend abruf-
bar sind und angepasst werden können. 
Und auch die juristische Beratung wird 
zunehmend als eine On-Demand-Leistung 
empfunden. Mandanten übertragen ihre 
Alltagsgewohnheiten also unbewusst 
ebenso auf die Kommunikation mit eurer 
Kanzlei: Sie wollen dauerhafte Erreichbar-
keit und schnelle Rückmeldungen, idea-
lerweise direkt über das Smartphone.

Wer da nicht mithalten kann, wird als un-
nahbar wahrgenommen – selbst wenn 
die juristische Qualität exzellent ist.

Das Problem: Die klassische Anwalts-
kanzlei ist auf diesen Anspruch nicht vor-
bereitet. Empfang und Rückruflisten sind 
zeitlich zu eingeschränkt oder dauern zu 
lange, wenn Mandanten eine sofortige 
Antwort wollen.

Mandantennähe heißt nicht Callcenter-
Service

Viele Kanzleien greifen deshalb auf ex-
terne Callcenter zurück, um die eigene 
Erreichbarkeit rund um die Uhr sicherzu-
stellen – ein nachvollziehbarer und grund-
sätzlich guter Schritt. Und die gute Nach-
richt: Tatsächlich erwarten Mandanten oft 
viel mehr ein Gefühl von Präsenz als eine 
sofortige Lösung.

Doch dieser Ansatz bedeutet leider auch, 
dass der Erstkontakt nicht durch euer 
Kanzlei-Team stattfindet, sondern durch 

Heißt Digitalisierung der Rechtsbranche 
auch Pflicht zur Dauer-Erreichbarkeit?
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externe Kräfte – und für Mandanten kann 
das unpersönlich wirken, gerade wenn die 
Situation dringlich erscheint.

Trotzdem kann die Antwort nicht lauten, 
dass ihr stattdessen 24/7 persönlich am 
Telefon hängen müsst. Im Gegenteil: 
Wenn ihr dauerhaft auf Abruf arbeitet 
– selbst wenn eigentlich Feierabend ist 
– gefährdet ihr eure Konzentration, eure 
Effizienz und den Aufbau der Arbeitsab-
läufe in eurer Kanzlei. Was ihr braucht, 
sind interne strukturelle Lösungen, die 
Erreichbarkeit simulieren – ohne Dauer-
belastung.

Erste Antwort mit wenigen Klicks

Eine einfache Möglichkeit, erste Antwor-
ten rund um die Uhr zu geben, könnt ihr 
ohne viel Aufwand direkt auf eurer Kanz-
leiwebsite integrieren. Durch interaktive 
Rechner – wie beispielsweise Abfindungs- 
oder Pflegegeldrechner – erhalten Hilfe-
suchende nach wenigen Klicks eine erste 
Einschätzung und werden gleichzeitig in 
einen strukturierten Kontaktprozess mit 
eurer Kanzlei überführt.

Das stärkt das Gefühl von Präsenz und 
macht den Einstieg ins Mandat spielend 
leicht – auch am Sonntagabend.

Bei Justin Legal bieten wir diese interak-
tiven Rechner als Lead Booster Widgets 
für alle Kanzleien kostenlos in der Freemi-
um-Variante an. Diese könnt ihr ohne Re-
gistrierung auf eurer Website installieren.

Onboarding durch digitale Mandatsan-
nahme

Wenn ihr als Kanzlei euren Mandanten 
die Option gebt, jederzeit online ein Man-
dat anzufragen – inklusive Upload von 
Unterlagen und kurzer Fallbeschreibung – 
dann schafft ihr einen dauerhaft verläss-
lichen Erstkontakt, ohne dass ihr dabei 
ausbrennt.

Die digitale Mandatsannahme, die wir bei 
Justin Legal geschaffen haben, ermög-
licht einen flexiblen, aber professionellen 
Einstieg ins Mandat. Mit smarten Formu-
laren, die von den Mandanten eigenstän-
dig ausgefüllt werden und mit relevan-
ten Unterlagen ergänzt werden können, 
strukturiert ihr den Erstkontakt klar.

Und der große Vorteil: Ihr gewinnt Hand-
lungsspielraum zurück.

Statt direkt auf E-Mails oder spontane 
Anrufe reagieren zu müssen, landen die 
qualifizierten Mandatsanfragen struktu-
riert dort, wo sie auch später hinsollen. 
In der nach der Mandatsanfrage automa-
tisch erstellten E-Akte können die Infor-
mationen gezielt und schneller bearbeitet 
werden. Das erhöht auch die Qualität der 
Rückmeldung, spart Zeit und gleichzeitig 
entsteht für den Mandanten der Eindruck, 
„gehört worden zu sein“.

Zusätzlich lässt sich dieser Prozess naht-
los mit eurer priorisierten Kanzleisoftware 
verbinden, sodass keine Informationen 
verloren gehen und keine Medienbrüche 
entstehen. So wird die digitale Mandats-
annahme zum Türöffner für eine moder-
ne, effiziente und gleichzeitig mandan-
tenzentrierte Arbeitsweise.

Klare Reaktionszeiten

Ihr solltet außerdem sicherstellen, dass 
eure Mandanten nach dem Absenden 
ihres Anliegens sofort eine Antwort darü-
ber erhalten, wann ihr persönlich erreich-
bar seid. Das könnt ihr etwa durch einen 
solchen Hinweis schaffen: “Wir prüfen 
Ihr Anliegen und melden uns innerhalb 
von 24 Stunden zurück.” Oder durch die 
Einbindung von digitalen Terminverga-
be-Tools, sodass eure Mandanten direkt 
selbst einen Termin bei euch buchen kön-
nen.

Fazit

Digitalisierung heißt nicht, dass Anwälte 
rund um die Uhr verfügbar sein müssen. 
Aber sie bedeutet, dass wir Strukturen 
schaffen müssen, die Verfügbarkeit simu-
lieren – und gleichzeitig Qualität sichern.

Durch Lösungen wie eine digitale Man-
datsannahme, klare interne Prozesse und 
eine transparente Kommunikation lässt 
sich das neue Mandantenbedürfnis erfül-
len, ohne dass ihr euch selbst überlastet.

Und ich finde, hier liegt eine große Chan-
ce: Wenn Kanzleien clever digitalisieren 
und Erreichbarkeit neu denken, schaffen 
sie sich einen enormen Wettbewerbsvor-
teil. Und dabei gewinnt ihr langfristig das 
Vertrauen neuer Mandanten.

Über den Autor:
Lukas Pagel ist CEO und Mitgründer von 
Justin Legal, einem Legal-Tech-Unterneh-
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im Anwaltsalltag unterstützt.
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In der Kurve geradeaus gefahren

Für Rechtsanwalt M. war es der Durch-
bruch. Mitten im aussichtslos erscheinen-
den Kampf für einen an einem Hirntumor 
erkrankten Mandanten erschienen neue 
Studiendaten. Die erste Instanz hatte die 
Klage auf Kostenübernahme für eine in-
novative Therapie abgewiesen, doch mit 
dieser Studienlage sollte sich das Blatt 
wenden lassen. Zeit für die kühne Ent-
scheidung: Sprungrevision. Der direkte 
Weg zum BSG.

Die Enttäuschung kam postwendend. Der 
Beschluss aus Kassel war kurz. Die Revisi-
on wurde zurückgewiesen: Der Senat sei 
an die tatsächlichen Feststellungen der 
Vorinstanz gebunden, neuer Tatsachen-
vortrag sei im Revisionsverfahren ausge-
schlossen. So will es § 163 des SGG. M. 
hatte den Trumpf in der Hand, ihn aber im 

falschen Verfahren ausgespielt. Er war in 
der Kurve geradeaus gefahren.

Eine von Prozessrecht und nicht von Emo-
tionen getriebene KI hätte die Euphorie 
vielleicht in Frage gestellt: „Du planst 
eine Sprungrevision? Gemäß § 163 SGG 
kannst Du keine neuen Tatsachen vortra-
gen. Willst Du wirklich auf die Möglichkeit 
verzichten, diese Beweise in die Berufung 
einzubringen?“

(Disclaimer: Die Geschichte ist selbstver-
ständlich fiktiv und dramaturgisch frei 
an ein echtes Urteil des BSG angelehnt. 
Ebenso ist die Annahme, den werten Le-
ser:innen könnte ein solcher Fehler unter-
laufen, rein hypothetisch.)

Proof-of-Concept: Technischer Aufbau 
und juristische Erkenntnisse

Die Geschichte illustriert ein Problem, das 
mich umtreibt. Demographischer Wandel 
und die immer höheren Kosten der Sozi-
alsysteme lassen eine wachsende Bedeu-
tung des Rechtsgebiets erwarten. Und 
das gerade in einem wirtschaftlich für Or-
gane der Rechtspflege uninteressanten 
Gebiet. Warum also nicht KI-Anwendung 
im Sozialrecht beleuchten?

Mein Proof-of-Concept war von Anfang an 
mehr als ein Experiment mit Chatbots. Es 
ging darum, einen KI-gestützten Arbeits-
fluss zu schaffen, der juristisch nachvoll-
ziehbare und belastbare Ergebnisse lie-
fert.

1. Datenbasis 

Zunächst habe ich frei verfügbare Ge-
richtsentscheidungen in eine Open-
Source-Datenbank (Postgres mit pgvec-

Digitale Sparringspartner für 
Einzelanwälte
Ein fiktiver Fall zeigt, wie ein prozessualer Fehler eine Klage scheitern lässt. Ein technischer 
Proof-of-Concept demonstriert, wie Einzelanwälte durch den Einsatz von KI als Sparringspartner 
folgeschwere Fehler vermeiden und die Argumentationstiefe von Großkanzleien erreichen können.
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tor) geladen. Damit konnten die Texte in 
sogenannte Vektorräume übersetzt wer-
den – eine Voraussetzung für die heute 
gängigste Abfragetechnik: Retrieval-Aug-
mented Generation (RAG). Simpel erklärt, 
bedeutet RAG, dass die KI vor dem Ant-
worten erst in der bereitgestellten Biblio-
thek nachschlägt und ihre Antwort auf 
den gefundenen Dokumenten basiert, 
statt frei zu halluzinieren.

2. Mehr als RAG: Strukturanalyse und 
Subsumtionselemente

Anschließend ließ ich die Entscheidungen 
in automatisierten Läufen strukturiert 
analysieren. Maßgeblich war die juristi-
sche Subsumtionstechnik: Einzelne Ele-
mente der Urteile wurden zerlegt und 
kategorisiert. Parallel wurde statistisch 
erhoben, welche Passagen auf „gefestig-
ter“ Rechtsprechung beruhen und wo jün-
gere, abweichende Argumentationslinien 
auftauchen. So entstand eine dogma-
tisch saubere Grundlage, die Entwicklun-
gen in der Rechtsprechung nachvollzieh-
bar macht.

3. Kontext-Engineering mit juristischer 
Präzision 

Diese aufbereitete Datenbasis ist die 
Grundlage für das, was man Prompt Engi-
neering nennt: die Kunst, einer KI präzise 
Arbeitsanweisungen zu geben. Im Grunde 
ist es eine digitale Form der Subsumtion. 
Die Weiterentwicklung, oft als  Context 
Engineering  bezeichnet, ist nur die logi-
sche Konsequenz: Man liefert nicht nur 
die Frage, sondern das perfekt aufberei-
tete Material gleich mit. Die Ergebnisse 
waren in ihrer Sorgfalt und Nachvollzieh-
barkeit überzeugend.

4. Agenten-Diskussionen aus verschiede-
nen Blickwinkeln 

Der entscheidende Schritt war, KI-Agen-
ten gegeneinander antreten zu lassen. 
Diese wurden so konzipiert, dass sie ver-
schiedene Rollen einnahmen: mal partei-
isch für den Versicherten, mal neutral aus 
Sicht des Gerichts, mal aus der Perspekti-
ve der Kassen. Das Ergebnis war ein Dis-
kussionsprozess, der der Arbeit eines klei-
nen Juristenteams nahekommt. Aspekte, 
die man allein leicht übersieht, wurden 
sichtbar. Für Einzelanwälte bedeutet das, 
die eigene Argumentation in einer Tiefe 
zu prüfen, die bislang nur in größeren 
Teams erreichbar war.

5. Der juristische Mehrwert 

Die von den Agenten erarbeiteten Argu-
mente standen denen guter Juristen in 
nichts nach. Vor allem aber eröffneten 
sie eine neue Qualität der Selbstkontrol-
le. Die KI wird zur Kollegin, die Einwände 
erhebt, und man selbst kommt in die Si-
tuation, die eigene Argumentation gegen 
andere Sichtweisen zu testen. Am Ende 
steht eine Ausarbeitung, die umfassen-
der und sorgfältiger ist und die Mandan-
tenberatung spürbar verbessert.

Gestalten oder gestaltet werden?

Bei aller Freude über gute Ergebnisse: 
die KI bleibt ein Werkzeug, nicht die Ent-
scheidungsträgerin. Die Verantwortung 
verbleibt beim Menschen. Das bedeutet 
auch, sensible Mandantendaten vor der 
Verarbeitung konsequent zu anonymisie-
ren oder zu pseudonymisieren. Die wach-
sende Verfügbarkeit leistungsstarker, 
lokal installierbarer Open-Source-LLMs 
bietet hier zudem eine sichere Alternative 
zur Cloud. Die Technologie ist da und der 
Zugang zu ihr demokratisiert. Der wert-
vollste Schatz, die eigenen Schriftsätze 
und Vermerke, lassen sich mit diesen 
neuen Methoden erschließen. Hier liegt 
die Chance des „Vibecodings“: der Kunst 
für digital-affine Anwälte, mit eigenen 
Kenntnissen in Softwarekonzeption oder 
den richtigen Partnern eigene Workflows 
zu schaffen. So entstehen Werkzeuge, 
die passgenau auf die eigene Expertise 
und Nische zugeschnitten sind. Ein Wett-
bewerbsvorteil, den standardisierte Tools 
nicht bieten können.

KI ersetzt keine Empathie und kein Man-
datsverhältnis. Aber sie kann den Blick 
schärfen, Argumentationen vertiefen und 
für Einzelanwälte ein Reflexionsniveau 
schaffen, das zuvor den größeren Ein-
heiten vorbehalten war. Großkanzleien 
mögen mehr Ressourcen haben, aber sie 
greifen auf dieselben LLM-Basismodelle 
zurück. Wer als Einzelanwältin / Einzelan-
walt bereit ist, neue Werkzeuge zu erler-
nen und öffentlich verfügbare sowie eige-
ne Daten konsequent zu nutzen, kann ein 
echtes Level Playing Field erreichen.

Es ist keine Frage mehr, ob die künstliche 
Intelligenz in der juristischen Praxis an-
kommt. Die Frage ist: Wer gestaltet mit?

Über den Autor:
Jan Prill ist Principal Consultant bei der 
IT-Beratung adesso. Er begann seine Lauf-
bahn als Rechtsanwalt, wechselte dann in 
die Softwareentwicklung und leitete über 
viele Jahre Entwicklungsteams. Heute ver-
bindet er juristische Expertise und tech-
nische Praxis, um Krankenversicherungen 
und Leistungserbringer bei der Digitalisie-
rung und beim Einsatz von KI im Gesund-
heitswesen zu begleiten.
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Die Unternehmenslandschaft erfährt 
durch KI einen tiefgreifenden Wandel. Die 
Verantwortlichen müssen strategische 
Chancen und Herausforderungen erken-
nen und mit inhärenten Risiken angemes-
sen umgehen. KI fordert die Kontroll- und 
Steuerungsstruktur innerhalb der Unter-
nehmen heraus. Mit vorausschauender 
Unternehmensführung und wirksamen 
Kontrollmechanismen kann sichergestellt 
werden, dass Unternehmen beim Einsatz 
von KI transparent, verantwortungsbe-
wusst und effizient arbeiten. Ziel ist es 
den langfristigen Erfolg des Unterneh-
mens sicherzustellen und relevante Sta-
keholder frühzeitig einzubinden sowie 
deren Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit 
des Unternehmens zu steigern. 

In der Unternehmenspraxis sind auch die 
Aufsichtsräte gefordert. Diese stellen, 
einer Studie von Deloitte zufolge, erheb-
lichen Nachholbedarf fest. Ein Drittel (33 
%) der befragten Aufsichtsräte ist „nicht 
zufrieden“ oder „besorgt“ über die Zeit, 
die ihre Gremien der Diskussion über KI 
widmen. Zwei Drittel (66 %) berichten, 
dass sie „wenig bis keine Kenntnisse 

oder Erfahrungen“ mit KI haben. 40 % 
überdenken gar die Zusammensetzung 
des Aufsichtsrats aufgrund von KI. Best 
Practices aus den USA können für Unter-
nehmen in der DACH Region eine gute 
Orientierung bieten.

KI-Governance-Roadmap

Damit Aufsichtsräte KI effektiv beaufsich-
tigen können, ist ein strategischer Gover-
nance-Rahmen unerlässlich. Besonders 
praxisrelevant ist eine von Deloitte vor-
gestellte KI-Governance-Roadmap - Diese 
gibt Empfehlungen und einen Fragenka-
talog für den Aufsichtsrat. Nachfolgend 
haben wir einige zentrale Fragen aus 
dem Katalog zusammengestellt:

•	 Wie bewertet die Geschäftsleitung die 
mit KI verbundenen Risiken und Chancen, 
und wie wird diese Bewertung in die KI-
Strategie integriert?

•	 Verfügt die Geschäftsleitung über Ver-
fahren zur Identifizierung und Bewertung 
von Risiken mit aktuellen und in der Ent-
wicklung befindlichen KI-Einsatzfällen?

•	 Wie geht das Management mit identi-
fizierten Risiken um, und welche Überwa-
chungs- und Berichterstattungsprozesse 
gibt es, um die Aufsicht zu erleichtern?

•	 Welche Metriken und KPIs sollten ver-
wendet werden, um den Erfolg von KI-In-
itiativen zu messen?

•	 Wie häufig werden KPIs überprüft?

•	 Wie überwacht das Management KI-Re-
gulierung und Compliance?

•	 Was ist der Auslöser für die Einbindung 
des Aufsichtsrats in eine Regulierungs- 
oder Compliance-Angelegenheit?

Risikomanagement

Da KI-Systeme immer komplexer werden, 
sind Unternehmen erheblichen Risiken 
ausgesetzt. Diese können sich aus der 
Entwicklung und dem Einsatz von KI er-
geben. Die Bandbreite möglicher Risiken 
ist groß und kann die Förderung diskrimi-
nierender Praktiken oder die Generierung 
falscher, irreführender oder schädlicher 
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Was Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte 
über Corporate Governance und die Verwendung 
von KI in der Unternehmenspraxis wissen müssen



Inhalte umfassen, so eine Publikation der 
amerikanischen Law Firm Skadden über 
„The Role of the Board in Assessing and 
Managing AI Risk“.

Als Praxisleitfaden empfehlen sich die 
KI-Risikomanagement-Tools des National 
Institute of Standards and Technology 
(NIST). Das NIST ist eine Behörde des US-
Handelsministeriums, die den KI-Risiko-
management-Ansatz der US-Regierung 
verantwortet. Dazu gehören ein „AI Risk 
Management Framework“ und ein „Risk 
Management Profile on Generative AI“. 
Eine vollständige Liste der NIST-State-
ments und -Publikationen zu KI finden Sie 
im „NIST Trustworthy and Responsible AI 
Resource Center“. 

KI bietet gleichzeitig erhebliches Poten-
zial zur Verbesserung von Risikomanage-
mentprozessen, indem sie die Daten-
erfassung und -analyse vereinfacht und 
transformiert. Einem Memorandum von 
PwC zufolge kann ein ERM-Prozess mit 
Hilfe von KI-Datenanalysen in Echtzeit 
und prädiktive Analysen umfassen. Dies 
kann es Unternehmen ermöglichen, auf-
kommende Risiken früher zu erkennen 
und Schwachstellen proaktiv zu verwal-
ten.

KI-Versicherung

Aus der Verwendung von KI folgen neben 
den Chancen auch diverse Risiken für Or-
ganisationen. Diese lassen sich insbeson-
dere in die folgenden Bereiche einordnen: 
- Haftung für Fehler, die die KI verursacht
- Eigene Schäden durch Fehler der KI
- Performancerisiken der KI 

Zum Transfer der Qualitätsdifferenz zwi-
schen der Leistung einer KI vs. der Leis-
tung des Menschen (bspw. bei der Ermitt-
lung von betrügerischen Handlungen bei 
Kreditkartenzahlungen) insbesondere bei 
hochfrequenten Vorgängen, haben Ver-
sicherer in den USA eine eigene KI-Ver-
sicherung entwickelt, die individuell auf-
gesetzt wird. Durch die Herstellung einer 
Performancegarantie, die bei einem Qua-
litätsunterschied zwischen der KI-Leis-
tung zur menschlichen Leistung einen 
Ausgleich schafft, erhalten KI-Unterneh-
men die Möglichkeit der besseren Ver-
marktung ihrer Produkte. Das Vertrauen 
in die Leistung von KI steigt. Mindestprä-
mien liegen derzeit noch im Bereich von 
~ 150k USD. Die Fehlerrate wird dabei auf 
Basis empirischer Daten gemessen und 

die Abweichung der KI davon im nega-
tiven Fall vom Versicherer ausgeglichen. 
Durch die parametrische Deckung ist kein 
langwieriger Schadenmeldeprozess erfor-
derlich. 

Der Transfer der Haftungsrisiken auf den 
Versicherungsmarkt erfolgt hingegen 
über klassische Haftpflicht, Tech-E&O 
oder Cyber-Police. Auch wenn einige KI-
Risiken unter bestehende Versicherungs-
policen fallen können, bestehen weiter-
hin erhebliche Deckungslücken, so dass 
viele KI-bezogene Risiken nicht versichert 
sind. Eine Analyse der MunichRe bietet 
Einblicke in den aufkeimenden KI-Versi-
cherungsmarkt und zieht Parallelen zur 
historischen Entwicklung der Cyber-Ver-
sicherung.

Die KI-Versicherungspolicen decken teils 
verschuldensunabhängig ein Spektrum 
kritischer und einzigartiger KI-Risiken 
ab, einschließlich des Schutzes vor An-
sprüchen wegen angeblicher Voreinge-
nommenheit und Diskriminierung durch 
Algorithmen, Ansprüchen wegen Verlet-
zung geistigen Eigentums (IP) in direk-
tem Zusammenhang mit KI-Produkten, 
Verteidigungskosten für behördliche 
Untersuchungen von KI-spezifischen Ge-
setzesverstößen, KI-Produktfehlern oder 
technischen KI-Fehlern. 

Fazit und Ausblick

Die Integration von KI in die Unterneh-
mensabläufe unterstreicht die dringen-
de Notwendigkeit für Unternehmen, ihre 
Governance-Rahmenbedingungen zu ver-
bessern, um eine solide Kontrolle über KI-
Strategien, Risiken und ethische Implika-
tionen zu gewährleisten. Mit Blick auf die 
Zukunft wird ein proaktives Engagement 
bei der Festlegung von KI-spezifischen 
Richtlinien und Metriken entscheidend 
sein, um Risiken zu mindern und das 
transformative Potenzial von KI zu nut-
zen.

Über den Autor:
Dominik Knödel ist Geschäftsführer des 
Spezial-Versicherungsmaklers Risk Part-
ners Technology GmbH, dessen Experti-
se in der Beratung und Betreuung von 
Mandanten aus den Bereichen Tech und 
DeepTech liegt, sowie Venture Capital und 
die Begleitung von (internationalen) IPOs.  
Risk Partners hilft bei komplexen Frage-
stellungen der Manager-, Cyber- und Tech-
Produkthaftung mit individuellen Lösun-
gen und Branchen-Knowhow.
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Über den Autor:
Dr. Burkhard Fassbach ist seit 1998 als 
Rechtsanwalt zugelassen. Als Anwalt in 
eigener Praxis in Darmstadt verfügt er 
über eine langjährige Erfahrung in den 
Bereichen Organhaftung und D&O-Versi-
cherung. Nach dem Studium der Rechts-
wissenschaften in Freiburg im Breisgau, 
Frankfurt am Main und Mainz und dem 
juristischen Referendariat im Bezirk des 
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main hat 
er im US-amerikanischen Insolvenzrecht 
am Lehrstuhl von Prof. Dr. Manfred Wolf 
an der Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität promoviert.
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Prof. Dr. Volker Römermann im Inter-
view über Legal Tech, die Perspektiven 
von Jurist:innen und die Bedeutung des 
German Legal Tech Summits als zentrale 
Branchenplattform.

Römermann ist Rechtsanwalt, Unter-
nehmer und Honorarprofessor für Wirt-
schaftsrecht. Seit Jahren beschäftigt er 
sich intensiv mit den Chancen und Gren-
zen von Legal Tech, insbesondere an der 
Schnittstelle zwischen Recht, Technolo-
gie und Unternehmertum. Beim German 
Legal Tech Summit wird er im Rahmen 
eines Panels gemeinsam mit Stefanie 
Otte, Präsidentin des OLG Celle, über die 

zentralen Herausforderungen von Legal 
Tech in Wissenschaft, Wirtschaft, Grün-
dung und Justiz diskutieren. 

Herr Prof. Dr. Römermann, Sie führen 
eine deutschlandweit tätige Kanzlei 
und lehren an der Humboldt-Universität 
Berlin unter anderem zum anwaltlichen 
Berufsrecht – und zur Frage „Was macht 
Legal Tech mit dem Anwaltsberuf?“. Las-
sen Sie uns damit beginnen: Wie verän-
dert Legal Tech die anwaltliche Tätigkeit 
heute und in der Zukunft?

Prof. Römermann: Legal Tech verändert 
alle „Wissensberufe“ radikal. Weite Teile 

der inhaltlichen Tätigkeiten können in ab-
sehbarer Zeit, wenn wir ehrlich diskutie-
ren, von der KI übernommen werden. Das 
ist eine wunderbare Nachricht, denn wir 
werden bessere und schnellere Leistun-
gen erbringen und unsere Stärken erst so 
richtig ausspielen können.

Welche Fähigkeiten und Kompetenzen 
sollte der juristische Nachwuchs ent-
wickeln, um in einer zunehmend digita-
lisierten und von Legal Tech geprägten 
Rechtswelt erfolgreich zu sein?

Prof. Römermann: Rechtsanwalt ist der 
schönste Beruf der Welt und deswegen 

Next Level Law: 
Der German Legal Tech Summit 2025
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Am 4. Dezember 2025 versammelt der German Legal Tech Summit in Hannover das Who’s who der Rechtsbranche. Mehr als 800 
Teilnehmende aus Kanzleien, Unternehmen, Wissenschaft, Start-ups und Justiz kommen zusammen, um die digitale Transformation 
des Rechtswesens gemeinsam zu gestalten. Vorträge, Panels, Workshops und Masterclasses liefern dabei exklusive Einblicke und 
State of the Art Wissen zu digitalen Technologien und Geschäftsmodellen, die das Rechtswesen nachhaltig verändern werden.

Das Speaker-Line-up könnte kaum hochkarätiger sein.
•	 Dr. Stefanie Hubig, Bundesjustizministerin
•	 Dr. Kathrin Wahlmann, Niedersächsische Justizministerin, spricht über die Digitalisierung in der  Justiz.
•	 Prof. Dr. Harald Welzer, Sozialpsychologe und Direktor der FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit, beleuchtet die gesellschaft-

liche Verantwortung im Umgang mit KI.
•	 Prof. Antje Bierwisch, UNESCO Chair in Futures Literacy for Innovation and Entrepreneurship, zeigt, wie Zukunftskompetenzen 

die juristische Praxis verändern.

Worum geht es 2025?
•	 Agentische KI & Hyperautomatisierung: von Vertragsanalysen und Fristenüberwachung bis hin zur Antragsvorbereitung.
•	 Legal Operations & Data-Driven Value: vom Prozess-Audit bis zur messbaren Wertschöpfung.
•	 Digital Courtroom & Alternative Legal Services: von virtuellen Verfahren bis zu neuen Geschäftsmodellen.
•	 Future Proof & Talent Development: Skills, Tools und Mindsets für zukunftsfähige Teams.
•	 Ethik, Regulierung & Compliance: Compliance-by-Design, Transparenz und verantwortungsvolle Umsetzung.



freue ich mich über Ihre Frage, wie man 
sich heute auf einen späteren Berufsweg 
in diesem Feld ausrichten kann. Das Ers-
te: Strukturiertes Denken trainieren (z.B. 
durch einen Lateinkurs). Das Zweite: Uni-
Veranstaltungen besuchen, in denen man 
Fertigkeiten konkret trainiert und nicht 
nur Fachwissen anhäuft - z.B. in meiner 
„Vorlesung“ zum Vertragsmanagement, 
in Wirklichkeit eher ein Workshop, an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Das Drit-
te: Sich mit Schlüsselqualifikationen be-
schäftigen, also Teamfähigkeit, Rhetorik, 
Kommunikation usw.  

Was kann die KI besser als der Mensch 
im juristischen Bereich? 

Prof. Römermann: Per heute: Schnell und 
übersichtlich Informationen präsentieren. 
Bald: Alles, wo es auf Fachwissen an-
kommt, z.B. Schriftsätze oder Gutachten 
schreiben, Verträge entwerfen, Sachver-
halt erfassen.

Welche Anwendungsfelder von Legal 
Tech halten Sie aktuell für Kanzleien und 
Rechtsabteilungen am relevantesten? 

Prof. Römermann: In unserer Kanzlei ha-
ben wir damit im August 2024 konkret in 
dem Bereich Insolvenzverwaltung begon-
nen. Da kann man eine Menge von der KI 
erfassen und zusammenstellen lassen. 
Recht bald wird die KI gute Schriftsätze 
entwerfen. Letztlich aber ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis KI in sämtliche Berei-
che vordringt.

Wenn eine Kanzlei oder ein Unterneh-
men noch eher klassisch aufgestellt ist 
– womit sollte man Ihrer Meinung nach 
den Einstieg in Legal Tech beginnen? 

Prof. Römermann: Hauptsache beginnen, 
wo, ist eigentlich gar nicht so entschei-
dend. Bei uns war es, wie erwähnt, der 
Bereich Insolvenzverwaltung. Im Grunde 
kann man überall anfangen. 

Welche Hindernisse sind Ihnen bekannt, 
wenn Juristen digitale Werkzeuge oder 
KI in ihre tägliche Arbeit integrieren wol-
len? 

Prof. Römermann: Oft fehlen Schnittstel-
len zur bisherigen Software. Oft hat man 
Diskussionen über Datenschutz und Ver-
schwiegenheit, manchmal zu recht.

Wo liegen die größten Chancen für Juris-

ten, Legal Tech als echten Wettbewerbs-
vorteil zu nutzen? Aber: Ist Legal Tech 
auch eine Bedrohung? 

Prof. Römermann: KI ist eine enorme 
Chance, besser und schneller und spürbar 
mandantenorientierter zu werden als je 
zuvor. Aktuell hat Deutschland – und da 
sind Anwaltskanzleien keine Ausnahme 
– ein riesiges Fachkräfte- und überhaupt 
Arbeitskräfteproblem. Deswegen drohen 
kurzfristig keine Entlassungen, wenn man 
halbwegs engagiert arbeitet. Mittel- und 
längerfristig könnte es eine Bedrohung 
geben, nämlich: Wenn alle Assistenzstel-
len wegfallen, wie wird man dann eigent-
lich vom Ausbildungsende zur Unter-
nehmer-/Partnerposition kommen? Der 
klassische Karriereweg mit jahrelanger 
Zuarbeit, wo man sich ausprobieren und 
leichter auch mal Fehler machen kann, 
wird sich wandeln, weil die KI die Assis-
tenz übernimmt. Aber es ist wichtig, Zeit 
und Raum für das Training on the job zu 
geben. Dazu kenne ich noch kein Patent-
rezept, das wird aber kommen.

Warum braucht es gerade jetzt ein Fo-
rum wie den German Legal Tech Summit? 

Prof Römermann: Der Legal Tech Summit 
ist eine geniale Plattform für eigentlich 
Alle, die am Legal Tech-Geschehen aktiv 
teilhaben. Ich wüsste niemanden, den ich 
dort in den letzten Jahren nicht getrof-
fen hätte. Und ich bin immer mit einem 
Kopf voller Inspiration und neuen Ideen 
hinausgegangen.

Welchen konkreten Beitrag wünschen 
Sie sich vom German Legal Tech Sum-
mit für die digitale Transformation der 
Rechtsbranche? 

Prof. Römermann: Weiterhin eine Platt-
form zu sein, wo sich auf engstem Raum 
Ideen treffen und neue entstehen. Das 
bringt die Branche immer einen großen 
Schritt voran.

Sie waren auch im vergangenen Jahr 
beim German Legal Tech Summit. Wel-
chen Mehrwert bietet der Summit spe-
ziell Juristen und was nehmen Sie per-
sönlich von dem Event mit? 

Prof Römermann: Wie viele Seiten darf 
ich schreiben? Wer nicht bei diesem 
Event ist, verpasst den Anschluss an die 
Entwicklung, vielleicht darf ich es so zu-
sammenfassen.

Prof. Dr. Römermann: „Wer nicht 
bei diesem Event ist, verpasst den 
Anschluss an die Entwicklung“
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German Legal Tech Summit 
04. Dezember 2025
von 09.00 bis 22.00 Uhr

Convention Center (Eingang Nord)
Messegelände Hannover

Ein Ticket, alles inklusive

•	 Zugang zu allen Keynotes, Panels, 
Workshops & Expo Areas

•	 Teilnahme an interaktiven Master-
classes & Deep Dives

•	 Eintritt zur Start-up Area, Podcast 
Stage & AI Innovation Lab

•	 Ganztägiges Catering mit Snacks, Ge-
tränken und Mittagessen

•	 After-Show-Party

Warum Sie dabei sein sollten
Der German Legal Tech Summit ist das 
Kongress-Festival für alle, die die Zukunft 
des Rechts aktiv mitgestalten möchten. 
Die Teilnehmenden erfahren aktuelle Le-
gal-Tech-Entwicklungen aus erster Hand, 
und erhalten exklusive Einblicke in neue 
Geschäftsmodelle. Darüber hinaus bietet 
der Summit zahlreiche Möglichkeiten zum 
interdisziplinären Networking. Und am 
Ende? Da wird gemeinsam mit der Legal 
Tech-Community gefeiert. 

                Jetzt Ticket sichern:
     

https://www.germanlegaltechsummit.com/de/?utm_id=D1interaction&utm_medium=print&utm_source=media&utm_campaign=anzeige_ltv&utm_term=besucher
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                    ANZEIGE

JUNE
JUNE GmbH

JUNE ist die nächste Generation Legal Tech – eine KI-gestützte Plattform, die Rechtsprozesse datengetrieben, 
effizient und intelligent automatisiert. Mithilfe von GenAI, NLP und maschinellem Lernen extrahiert und strukturiert 
JUNE komplexe juristische Daten, erkennt verborgene Zusammenhänge und wandelt unstrukturierte Informationen 
in nutzbare Erkenntnisse um. So optimiert die Plattform Workflows, erstellt automatisiert juristische Inhalte und 
ermöglicht eine präzise, KI-gestützte Fallbearbeitung. Als ganzheitliche Lösung integriert sich JUNE nahtlos in 
bestehende Systeme und revolutioniert das Fallmanagement für Kanzleien und Unternehmen weltweit.

Mehr Informationen unter www.june.de
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BEAMON AI
BRYTER GmbH

BEAMON AI von BRYTER bringt künstliche Intelligenz in die Praxis: Fassen Sie komplexe Dokumente wie Klagen oder 
Akten in Sekunden zusammen, übersetzen und vergleichen Sie Texte mühelos und bearbeiten Sie Schriftsätze 
direkt im Microsoft Word Add-In. Prüfen Sie auch große Dokumenten-Mengen per Mausklick und recherchieren Sie in 
über 80 Datenquellen, u. a. im Otto Schmidt Fachverlag. Vom Deutschen Anwaltverein (DAV) e.V. empfohlen, bietet 
BEAMON eine leistungsstarke und sichere Lösung für die digitale Rechtsarbeit in Kanzlei und Rechtsabteilung.

Mehr Informationen unter https://bryter.com/beamon/
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annotext.de/ai

AnNoText Expert AI

Die All-in-One-Kanzleiso�tware mit vollintegrierter KI.
Revolutionieren Sie Ihre Kanzlei mit generativer KI: Erledigen Sie Recherche, 
Analyse und Dra�ting bis zu 85 % schneller – nahtlos in Ihrem Workfl ow und 
mit höchster Präzision.

So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: Beste Mandanten beratung und 
Ihr Kanzleiwachstum.

ANZ_AnNoText_Expert_AI_2540_210x99_4c.indd   1ANZ_AnNoText_Expert_AI_2540_210x99_4c.indd   1 30.09.25   11:0530.09.25   11:05

https://www.wolterskluwer.com/de-de/solutions/annotext/mandatsmanagement/legal-expert-ai
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AI-Powered Case Management
& Legal Workflow Automation

june.tech

Diese Anzeige ist 
rausgeschmissenes Geld.
Weil der ROI einfach offensichtlich ist.
Eine Agentic Al, die auf alle Verfahren und Dokumente  
zugreift, automatisch Workflows auslöst, Texte vergleicht,  
Auffälligkeiten erkennt und Rückschlüsse zieht, spricht für sich.
Jedes Legal-Team weiß, warum es das braucht.

Juristische Textanalyse von Datev
DATEV eG

Die Juristische Textanalyse ist Ihr effizientes Werkzeug, das für Sie Schriftstücke analysiert, strukturiert und gliedert 
– für einen schnelleren Überblick und für effizientere Arbeitsprozesse. Zu analysierende Dokumente übernehmen Sie 
direkt aus den Akten von DATEV Anwalt classic. Analysierte Dokumente speichern Sie als Kopie in die Akte zurück. 
Diese lassen sich auch mit gängiger PDF-Software bearbeiten. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen von Juristischer 
Textanalyse für Ihre Kanzlei. Das geht am besten in einem persönlichen Gespräch mit einem Live-Blick ins Programm. 
Termine können vereinbart werden unter 0800/3283863.

Mehr Informationen unter www.datev.de/textanalyse/
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Legartis
Legartis Technology AG

Legartis ist eine mehrfach ausgezeichnete Legal AI Suite für KI-assistierte Vertragsprüfungen und -analysen. 
Plattformunabhängig, mehrsprachig und sofort einsatzbereit, liefert die vortrainierte KI ab dem ersten Tag eine 
Analysequalität von über 90%. Legartis erkennt Vertragsrisiken, gibt konkrete Handlungsanweisungen, beschleunigt 
Freigaben und sorgt für lückenlose Compliance.

Mehr Informationen unter www.legartis.ai

   Dokumentenanalyse & eDiscovery
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Actaport
dokSAFE GmbH

Actaport unterstützt Anwaltskanzleien dabei, den gesamten Kanzleialltag medienbruchfrei und digital zu gestal-
ten. Die 100% cloudbasierte Lösung befreit von IT-Hürden und ermöglicht ein flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten. 
Dabei zeichnet sich Actaport durch seine intuitive Handhabbarkeit und die hohe Individualisierbarkeit aus, um sich 
den spezifischen Bedürfnissen jeder Kanzlei anzupassen. Die offene API ermöglicht zudem die nahtlose Anbindung 
weiterer Legal Tech Tools und Software, wodurch Arbeitsabläufe optimiert und die Effizienz gesteigert werden. Die 
Datensicherung erfolgt ausschließlich in Deutschland.

Mehr Informationen unter www.actaport.de
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AnNoText
Wolters Kluwer

Mit der All-in-One-Kanzleisoftware AnNoText automatisieren Kanzleien und Anwaltsnotariate den gesamten Aktenflow. So schaffen sie 
Freiraum für wertschöpfende Aufgaben für die Legal- und Business-Teams. Modernste Technologien wie der integrierte AI-Assistent, 
Client Onboarding und Compliance-Check, sowie Automatisierung für Workflows und Dokumente erhöhen die Effizienz. Während das 
leistungsstarke DMS samt digitaler Bearbeitungstools, Legal Research und Wissensmanagement die effiziente anwaltliche Arbeit mit 
Dokumenten ermöglichen, eröffnen Zeiterfassung, Controlling und APIs Chancen für die wirtschaftliche Kanzleientwicklung. Die Lösung 
ist hochgradig anpassbar und für Kanzleien konzipiert, die ihre IT selbst managen möchten. AnNoText unterstützt die Digitalisierung Ih-
rer Wertschöpfung und befähigt Anwält:innen ihre Beratungsleistungen schneller, in höchster Qualität und kostenoptimiert anzubieten.

Mehr Informationen unter annotext.de

Kleos
Wolters Kluwer

Kleos ist eine speziell für die Cloud entwickelte Kanzleisoftware, die vollkommen im Browser funktioniert und ihren 
Schwerpunkt auf Einfachheit, Sicherheit und Mobilität legt. Sie eignet sich für Anwält:innen, die digital und flexibel 
arbeiten, sich aber nicht um die IT-Systeme kümmern möchten. Kleos bildet das Mandat vollständig ab und inkludiert 
z.B. ein Dokumentenmanagement, Abrechnungen nach RVG oder Zeit samt Auswertungen, die FIBU sowie das beA-
Postfach. Das eingebettete Mandantenportal „Kleos Connect“ für sicheren Datenaustausch ermöglicht einen erst-
klassigen Mandantenservice. Von unterwegs aus nutzen Sie Kleos per App. Kleos speichert Kanzleidaten geschützt 
und ISO-zertifiziert auf sicheren Servern in Deutschland.

Mehr Informationen unter kleos.wolterskluwer.de
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Advoware
stp.one

Advoware ist die leistungsstarke, stabile und praxisnahe Kanzleisoftware für kleine und mittlere Kanzleien sowie 
Notariate. Ob lokal oder in der Cloud – Advoware passt sich flexibel Ihrem Arbeitsalltag an und schafft Freiräume für 
das, was wirklich zählt: Ihre Mandanten.
Mit einem Funktionsumfang, der seinesgleichen sucht, bleibt Advoware dabei einfach und selbsterklärend in der 
Bedienung. Direkt integrierte KI-Agenten machen künstliche Intelligenz zu einem festen Bestandteil Ihres Arbeits-
alltags – sicher, DSGVO-konform, sofort einsatzbereit und kinderleicht zu bedienen, ganz ohne Tool-Hopping oder 
Extra-Schulung.

Mehr Informationen unter www.stp.one/de/produkte/advoware
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Der Legal Tech & Legal KI Podcast

Zweimal monatlich alle Legal Tech & Legal KI 
Interviews auf unserem YouTube Kanal

https://www.youtube.com/@legal_tech_verzeichnis
Auch bei Spotify & Apple Podcast
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Legal Tech Verzeichnis 
Newsletter

Jetzt anmelden für den monatlichen 
Newsletter mit aktuellen Infos zu 

Legal Tech und Legal KI unter:

www.legal-tech-verzeichnis.de/newsletter

 LEDOX365

Join GmbH

LEDOX365 ist eine Vertrags- und Mattermanagement-Lösung auf Basis von Microsoft 365. Damit erhalten 
Unternehmensjuristen und alle weiteren Abteilungen eine zentrale Software für die Verwaltung des gesamten 
Vertragslebenszyklus sowie die Zusammenarbeit mit digitalen Prozessen. LEDOX365 ist ein Produkt der Join GmbH. 
Join hat über 26 Jahre IT-Projekterfahrung und verfügt u.a. über tiefgreifende Kompetenzen in Microsoft 365, 
Prozess- und Dokumentenmanagement. Unsere Lösungen werden von über 700+ Kunden in über 3000+ Projekten 
auf der ganzen Welt eingesetzt.

Mehr Informationen unter www.ledox365.de
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Knowliah
stp.one

Knowliah ist die zentrale und cloudbasierte Legal Tech Lösung für moderne Rechtsabteilungen. Sie bündelt alle 
juristischen Prozesse an einem Ort – von der Verwaltung von Verträgen, Rechtsangelegenheiten, Forderungen, 
Gesellschaftsdaten, Rechtsstreitigkeiten und Compliance-Risiken bis hin zur intelligenten Suche nach Dokumenten 
und E-Mails.
So verwandeln Sie kritische Daten in fundierte Entscheidungen und behalten jederzeit den Überblick – effizient, 
strukturiert und mit minimalem Aufwand für Ihr Legal-Team. Dabei setzen wir konsequent auf Künstliche Intelligenz, 
damit Ihre Rechtsabteilung mit weniger Aufwand mehr erreicht.

Mehr Informationen unter www.stp.one/de/produkte/knowliah
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JUNE
JUNE GmbH

JUNE ist die nächste Generation Legal Tech – eine KI-gestützte Plattform, die Rechtsprozesse datengetrieben, 
effizient und intelligent automatisiert. Mithilfe von GenAI, NLP und maschinellem Lernen extrahiert und strukturiert 
JUNE komplexe juristische Daten, erkennt verborgene Zusammenhänge und wandelt unstrukturierte Informationen 
in nutzbare Erkenntnisse um. So optimiert die Plattform Workflows, erstellt automatisiert juristische Inhalte und 
ermöglicht eine präzise, KI-gestützte Fallbearbeitung. Als ganzheitliche Lösung integriert sich JUNE nahtlos in 
bestehende Systeme und revolutioniert das Fallmanagement für Rechtsabteilungen und Kanzleien weltweit.

Mehr Informationen unter www.june.de
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Legisway
Wolters Kluwer

Ganz gleich ob Vertrags-, Verfahrens- oder Beteiligungsmanagement, die All-in-One Software Legisway unterstützt 
Sie bei allen Aufgaben der Rechtsabteilung. Im Gegensatz zu Einzellösungen, die nur für einen bestimmten 
Aufgabenbereich konzipiert sind, kann Legisway auch jederzeit an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Verbessern 
Sie die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit z. B. mit Self-Service Funktionen für Routineaufgaben wie NDAs 
oder einem übersichtlichen Ticketsystem. Automatisieren und optimieren Sie Aufgaben wie die Vertragsprüfung 
mit Künstlicher Intelligenz (KI) und minimieren Sie dank sofort verfügbarer und verwertbarer Informationen Risiken 
effektiv und proaktiv.

Mehr Informationen unter www.legisway.de
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Digitales Diktat und Spracherkennung
Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Digitales Diktat und Spracherkennung ist eine hochpräzise, KI-gestützte juristische Spracherkennung und 
Diktiersoftware. Es macht die Arbeit leichter und Tippen weitestgehend überflüssig. Diktieren Sie Schriftsätze, Gutachten, 
Mandantenbriefe oder E-Mails jederzeit digital – egal ob im Büro oder von unterwegs via App. Diese Lösung kennt den 
genauen Unterschied zwischen Formatierungsbefehlen und Text und liefert Ihnen die korrekte Formatierung von allen 
bekannten juristischen Quellenangaben out-of-the-box. So sparen Sie Zeit und erhöhen Ihre Produktivität.

Mehr Informationen unter https://www.wolterskluwer.com/de-de/solutions/legal-software/spracherkennung
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TIQ Time
TIQ

TIQ Time unterstützt Anwälte bei der Erstellung vollständiger und konsistenter Zeiteinträge mit einem an ihrem 
Kanzleimanagementsystem und Dokumentenmanagementsystem angeschlossenem Zeiterfassungssystem. Um 
sicherzustellen, dass das Ausfüllen einer Arbeitszeittabelle für die Benutzer so einfach wie möglich ist, erfasst 
TIQ automatisch die Zeit, die für Aktivitäten wie das Verfassen von Dokumenten, E-Mails, Besprechungen und 
andere Aktivitäten aufgewendet wird und erstellt einen vollständigen Zeiteintrag. Die moderne und schnelle 
Zeiterfassungslösung ist online und mobil verfügbar. Im Schnitt sparen Benutzer dadurch pro Woche 2 Stunden Zeit 
an manuellem Aufwand, und es werden monatlich bis zu 12 Stunden zusätzliche Zeit registriert.

Mehr Informationen unter www.tiqtime.com
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TriNotar
Wolters Kluwer

Die Notariatssoftware TriNotar bietet Ihnen als innovative Softwarelösung alle Werkzeuge für ein erfolgreiches Nota-
riatsmanagement. TriNotar unterstützt Sie bei allen wichtigen Prozessen in Ihrem Notariat, sodass Sie die dadurch 
gewonnene Zeit nutzen können, um sich noch mehr auf die individuelle Beratung Ihrer Mandanten zu fokussieren. 
Führen Sie ein vollständig digitalisiertes Notariat mit der elektronischen Nebenakte und vielen hocheffizienten Fea-
tures: Dokumentenmanagement mit Versionsverwaltung, Workflowunterstützung, Wissensmanagement, Onboar-
ding & Compliance Assistent, Handelsregisterimport und vielem mehr. 

Mehr Informationen unter trinotar.de
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Interview mit Martin Kurtz von MaraDocs

Seit wann gibt es MaraDocs?
Im August 2024 haben wir MaraDocs gegründet. Seit April 2025 ist die öf-
fentliche Version von MaraDocs für jedermann verfügbar und wird von uns 
kontinuierlich weiterentwickelt.
 
Wer ist die Zielgruppe von MaraDocs?
MaraDocs richtet sich vornehmlich an Rechtsanwalts- und Steuerkanzleien 
mit einem hohen Aufkommen an eingehenden Mandanten-Unterlagen. Pri-
vatpersonen senden häufig E-Mails mit abfotografierten Dokumenten, die im 
Kanzleibetrieb zu Problemen führen: Die Dokumente sind mit viel sichtbarem 
Rand fotografiert, liegen schief oder gedreht im Bild. Diese in E-Mails ange-
hängten Bilder sind zudem nicht durchsuchbar, Text lässt sich nicht markie-
ren und die Dateien sind teilweise mehrere MegaByte groß. Genau hier setzt 
MaraDocs an.

Was bietet MaraDocs?
MaraDocs löst alle oben beschriebenen Probleme des Dokumenten-Eingangs auf sehr einfache, schnelle und 
effiziente Art. Einzelne Bild- oder PDF-Dateien oder gleich ganze E-Mails inklusive ihrer Anhänge werden per 
Drag & Drop in die im Browser laufende App importiert und MaraDocs extrahiert alle Bild- und PDF-Anhänge 
und verarbeitet sie automatisch.

In Bildern und PDFs werden einzelne oder mehrere abgelichtete Dokumente erkannt und sauber ausge-
schnitten sowie in ein aufrechtes DIN-A4 Format gebracht. Sie werden automatisch zu optimierten PDFs 
umgewandelt, ihr Text wird per fortschrittlicher KI-Technologie erkannt und ist im Anschluss selektier- und 
kopierbar. Nutzer können per intuitivem Drag & Drop beliebige Seiten zu einer oder mehreren PDF zusam-
menstellen. Dabei können Seiten hinzugefügt oder entfernt werden, PDFs mit einem Klick an beliebigen 
Stellen aufgetrennt werden, Reihenfolgen vertauscht werden, etc. Der Fokus liegt hier auf extremer Be-
arbeitungsgeschwindigkeit und Effizienz in der Bedienung, die genau auf die Bedürfnisse von Kanzleien 
zugeschnitten ist. Die vom Nutzer zusammengestellten Ergebnisse werden dann als fertige PDFs mit er-
kanntem Text und kleiner Dateigröße heruntergeladen.

Kanzleien mit vielen Verbrauchermandaten sparen mit MaraDocs bis zu einen Sekretariatsarbeitstag im 
Monat pro Berufsträger.

MaraDocs ist datenschutz- und berufsrechtskonform einsetzbar. Eine kostenlose Registrierung mit 14-tägi-
ger Probeversion erfolgt unkompliziert auf der Webseite https://maradocs.io.

Legal Tech Start-Up
stellt sich vor

Legal Tech Steckbrief
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Ein konkreter Blick 
in die Zukunft.

Halft/Steinbrecher
Die Zukunft der Rechtsberatung
Wie Innovation, Digitalisierung und 
künstliche Intelligenz den Rechtsmarkt 
revolutionieren

2025. XXXIV, 389 Seiten. 
Kartoniert € 119, –
ISBN 978-3-406-80355-0

Jetzt bestellen unter 
www.schweitzer-online.de

Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG · 80791 München | Preise inkl. MwSt. | 177995

Irrtümer, Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Folgen Sie uns auf    Mehr Infos: ch.beck.de/socialmedia

Spannende Zukunftsfragen
Wie wird sich die Rechtsberatung für Unternehmen, Verwaltung 
und Verbraucher in Bezug auf Arbeitsweise, Kommunikation, 
Transparenz, Geschwindigkeit, Kosten und dem Einsatz von 
KI verändern? Welche Fähigkeiten benötigen Juristinnen und 
Juristen im Zeitalter der Digitalisierung, moderner Organisati-
onsformen, veränderter Kundenerwartungen und interdiszipli-
närer Zusammenarbeit? Wie können Juristinnen und Juristen in 
Kanzleien und Rechtsabteilungen diese Fähigkeiten entwickeln?

Praxisgerechte Antworten
Das zukunftsweisende Werk gibt mutige und zugleich praxis-
nahe Antworten auf diese Fragen und beleuchtet die exponen-
tiellen Veränderungen des Rechtsmarktes im 21. Jahrhundert. 
Von der ökonomischen Analyse von Legal Services bis hin zur 
konstruktiven Disruption traditioneller Rechtsberatung bietet 
das Werk fundierte Einsichten von führenden Experten und 
 Visionären des Rechtsmarktes, wie wir Rechtsberatung jetzt 
neu denken müssen und welche Rolle Technologie und kolla-
borative Arbeitsformen dabei spielen.

Perfekt
für alle Akteurinnen und Akteure des Rechtsmarktes, ein-
schließlich Unternehmen, Verwaltungen, Kanzleien, Unter-
nehmensberatungen, Wirtschaftsprüfungen, Steuerberatun-
gen, Berufsverbände, Aufsichtsräte und Verantwortliche in 
Vorständen und Geschäftsführungen sowie für Juristinnen und 
Juristen in der Wissenschaft.

Vorteile auf einen Blick

	� vielfältige und innovative Perspek-
tiven auf den Rechtsmarkt

	� Möglichkeiten von Digitalisierung 
und KI verständlich erläutert

	� übersichtliche Darstellung der 
praxisrelevanten Rechtsfragen
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https://www.schweitzer-online.de/buch/Steinbrecher/Zukunft-Rechtsberatung/9783406803550/B625455/

